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Zusammenfassend ist das Vorhaben nach der Umsetzung  von  den oben genannten  Maßnahmen  für das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume  verträglich  im Sinne des UVP -Gesetzes .    
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2.2  Kenndaten des Vorhabens  

Projektwerber/Antragssteller  Windkraft Simonsfeld AG  
Energiewendeplatz 1  
2115  Ernstbrunn  

Anzahl der Windenergieanlagen  7 

Windenergieanlagen ( WEA):   

7 x WEA -Type  Vestas V172 -  7,2 MW  
Nennleistung: 7.200 kW ,  
Rotordurchmesser: 172 m ,  
Nabenhöhe: 175 m  

Windparkleistung  50,4 MW  

Netzanbindung  30 kV -Erdkabel -Systeme  

Netzanschlusspunkt  Umspannwerk Peigarten  

Bundesland  Niederösterreich  

Verwaltungsbezirk  Mistelbach  und Hollabrunn  

Standort -Gemeinde  Gemeinde Unterstinkenbrunn  (WEA und Infrastruktur) ,  
Laa an der Thaya, Stronsdorf (jeweils nur Teile der Windpark Infra-
struktur) , Alberndorf im Pulkautal, Haugsdorf, Großharras, Hadres, 
Mailberg, Pernersdorf und Stronsdorf (Teile der Netzanbindung)  

Katastralgemeinde  Alberndorf (Gemeinde Alberndorf im Pulkautal)  
Augenthal (Gemeinde Haugsdorf)  
Diepolz (Gemeinde Großharras)  
Geiselbrechtshof (Gemeinde Laa an der Thaya)  
Großharras (Gemeinde Großharras)  
Hadres (Gemeinde Hadres)  
Hanfthal (Gemeinde Laa an der Thaya)  
Haugsdorf (Gemeinde Haugsdorf)  
Jetzelsdorf (Gemeinde Haugsdorf)  
Mailberg (Gemeinde Mailberg)  
Obritz (Gemeinde Hadres)  
Peigarten (Gemeinde Pernersdorf)  
Stronsdorf (Gemeinde Stronsdorf)  
Untermarkersdorf (Gemeinde Hadres)  
Unterschoderlee (Gemeinde Stronsdorf)  
Unterstinkenbrunn (Gemeinde Unterstinkenbrunn)   
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3  Umfang und Grenzen des Vorhabens  

3.1  Vorhabensumfang  

Das gegenständliche Windpark -Vorhaben umfasst im Wesentlichen folgende Bestandteile:  

1.  Errichtung und Betrieb von 7 Windenergieanlagen ( WEA) 

2.  Windpark - interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der Erzeugungsanlage  

3.  Elektrische Anlagen zum Netzanschluss (Netzanbindung)  

4.  IT -  bzw. SCADA -Anlagen  

5.  Errichtung von Kranstell - , (Vor - )Montage -, Umlade - , Lager -  und Baustelleneinrichtungsflä-
chen sowie Errichtung und Adaptierung der Zuwegung  

6.  Errichtung von Hinweistafeln betreffend Eisfall  

7.  Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation von Auswirkungen  

8.  Befristete und dauerhafte Rodungen von Waldflächen  

 

Die Vorhabensbestandteile des  Windpark Unterstinkenbrunn  können wie folgt präzisiert werden:  

1.  Errichtung und Betrieb von 7  Windenergieanlagen ( WEA )  

Das Windparkvorhaben  besteht aus 7 Windenergieanlagen der Type Vestas V172 -  7,2 MW  mit  einem 
Rotordurchmesser von 172 m , einer Nabenhöhe von 175 m  und einer Nennleistung von  7.200 kW . Die 
Gesamtleistung des Windparks Unterstinkenbrunn beträgt somit 50,4 MW . 

2.  Windpark - interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der  
Erzeugungsanlage  

Abgesehen von den Windenergieanlagen an sich ist insbesondere die Windpark - interne Verkabelung Teil 
der Energieerzeugungsanlage und somit des Windpark -Vorhabens. Die Windpark - interne Verkabelung 
besteht aus 30 kV -Mittelspannungs -Erdkabelsystemen (u.a. mit Leerrohren und Daten -  bzw. Lichtwel-
lenleitern), durch welche die einzelnen Windenergieanlagen untereinander verbunden werden. Darüber 
hinaus sind bei den Anlagen WEA USB 04 und WEA USB 06 sowie auf dem Gemeindegrundstück 
(Gst.  Nr.: 2111) Kompaktstationsgeb äude mit u.a. Schaltanlagen und Kompensationsanlagen geplant.  

3.  Elektrische Anlagen zum Netzanschluss  

Die e lektrischen Anlagen zum Netzanschluss umfassen insbesondere  30kV -Mittelspannungs -Erdkabel-
systeme (u.a. mit Leerrohren und Daten -  bzw. Lichtwellenleitern), durch welche die Windenergieanlagen 
des Windparks am Netzanschlusspunkt angebunden werden (= Netzanbindung).  

Der gegenständliche Netzanschlusspunkt ist das Umspannwerk Peigarten  der Netz Niederösterreich 
GmbH. Dort befindet sich die Eigentumsgrenze zwischen dem Konsenswerber und der Netz Niederöster-
reich GmbH.   
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4.  IT -  bzw. SCADA -Anlagen  

Abgesehen von den Datenleitungen, z.B. Lichtwellenleiter, welche als Teil der erwähnten Erdkabelsys-
teme in Rohren verlegt werden, sind weitere IT -  und SCADA -Anlagen, wie Steuerungen oder Rechner, in 
den Windenergieanlagen und im gesonderten SCADA -Raum in den Windenergieanlagen untergebracht. 
Zu sätzlich zu den Datenleitungen, welche gemeinsam mit den Erdkabeln verlegt werden, sind auch ei-
gene Leitungen zur Daten -  bzw. Internet -Anbindung geplant, welche ebenfalls in Rohren verlegt wer-
den.  

5.  Errichtung von Kranstell -  und (Vor - )Montageflächen sowie Errichtung und Adaptierung 
der Zuwegung  

Zur Errichtung der Windenergieanlagen und ggf. bei Reparaturen und Wartungen sind Montageplätze 
erforderlich (auch als Bauplätze oder Kranstellflächen bezeichnet).  

Die unmittelbare Zufahrt zu den WEA -Standorten erfolgt weitgehend über das bestehende Wegenetz, 
welches für den Baustellenverkehr und den Transport der WEA -Komponenten adaptiert werden muss. 
Zum Teil sind die Anlagenzufahrten auch neu zu errichten. Das bes tehende Wegenetz ist insbesondere 
hinsichtlich Breite, Tragfähigkeit und Größe der Kurvenradien anzupassen. Die Anpassung der Zufahrts-
wege betrifft auch die Abfahrten von den Landesstraßen.  

Für die Errichtung der Kranstell - , Montage -  und Lagerflächen sowie für die Anlagen -Zufahrten und für 
die Anlagen sind abhängig von deren Lage entsprechende Geländeanpassungen geplant.  

6.  Errichtung von Hinweistafeln betreffend Eisfall  

Um vor der Gefahr von Eisstücken zu warnen, welche von den Windenergieanlagen fallen können, wer-
den in entsprechend großen Distanzen Hinweistafeln aufgestellt, welche mit Warnleuchten versehen 
sind, die bei detektiertem Eisansatz aktiviert werden.  

7.  Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation von Auswirkungen  

Um Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens auf die Umwelt zu vermeiden, zu vermindern 
oder/und zu kompensieren, werden abgesehen von Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Personen 
weitere Maßnahmen geplant, u.a. Maßnahmen zur Reduktion von Schall -  und Schattenwurf, Maßnahmen 
zum Schutz des Grundwassers un d von Gewässern, Maßnahmen zum Schutz des Bodens usw.  

8.  Befristete und dauerhafte Rodungen von Waldflächen  

Für die Windparkinfrastruktur sind kleinflächige Rodungen von Waldflächen vorgesehen. Im Bereich der 
Netzableitung in das UW Peigarten sind befristete bzw. dauerhafte Rodungen von Waldflächen vorgese-
hen.  
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Abbildung  1:  Übersichts -Lageplan der WEA des Windpark Unterstinkenbrunn  
 (Quelle: BEV; Ergänzt: EWS Consulting GmbH)  
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Abbildung 2:  Lage des Windpark Unterstinkenbrunn  in Relation zu Schutzgebieten   
 (Quelle: NÖ Geoshop)  
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8  Schutzgut Avifauna  

8.1  Methodik  

Um die Auswirkungen des Vorhabens beurteilen zu können wurde für die Gruppe der Vögel ein schutzgut-
spezifischer Untersuchungsrahmen  festgelegt  (siehe Abbildung 3). 

8.1.1  Erhebungsmethodik  

Die Erhebungen werden nach der Methode des Leitfadens für ornithologische Erhebungen im Rahmen von 
Naturschutz -  und UVP -Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen von BirdLife  Österreich durch-
geführt ( BIRDLIFE ÖSTERREICH 2021 ).  Dazu wurden die Winter 2022/23  und 23/24  und die Brutsaison en 
2023  und 2024  in den vorgegebenen Zeitfenstern gemäß  BirdLife  Standard untersucht.  

Weiters führten wir im Juli und August 202 2 zusätzliche 6 Erhebungstage im Bereich des Planungsraumes 
durch, um einen ersten Eindruck vom Gebiet zu erhalten. Aufgrund beobachteter  Balzflüge des Kaiserad-
lers wurden im Mai  2023  zusätzlich  an 3 Erhebungstage n gezielt nach d iesem  im Norden des Gebietes  
Ausschau gehalten.  

Das Untersuchungsgebiet wurde in den eigentlichen Planungsraum und den umgebenden Prüfraum un-
terteilt. Zur Ermittlung des Planungsraumes wurde eine umgebende Hülle um die geplanten Windkraft-
standorte gelegt und in Folge ein 500 -m -Puffer erstellt. Für die Erstellung des Prüfraumes pufferten wir 
die geplanten WEA mit einem 3 Kilometer Puffer.  

Zwischen einem zusätzlichen Puffer  von einem Kilometer um die WEA Standorte  und dem Prüfraum wur-
den so viele Beobachtungpunkte mit einem Beobachtungskreis von 1 Kilometer angelegt, dass der Prüf-
raum mit diesen Beobachtungspunkten zu mindestens 70% eingesehen werden konnte. Für den WP -
Unterstinkenbrunn wurden 5 Beobachtungspunkte im P lanungs raum und 8 Beobachtungspunkte im Pla-
nungsraum festgelegt. Im Anschluss wurden um diese festgelegten Beobachtungspunkte des Prüfraumes 
ein Puffer von 1.000 Meter herumgele gt. Alle Beobachtungspunkte (also Prüf -  und Planungsraum) beka-
men zusätzlich einen 500 Meter Puffer, in diesem Puffer werden die Minuten im Kreis der hoch prioritären 
Vogelarten notiert.  Der Standort aller gesichteten prioritären Vogelarten wurde 1 -mal pro Stunde auf der 
Karte im 500 Meter Puffer mit Information zu Verhalten/etwaigem Brutverdacht und/oder Flugrichtung 
vermerkt (siehe 8.1.1.1 ).  

Auch auf den Fahrten zwischen den Beobachtungspunkten wurde nach  hoch  prioritären  und prioritären  
Arten Ausschau gehalten und diese wurden in die Feldkarte eingetragen . Allerdings konnten bei diesen 
Streubeobachtungen kein e Minuten innerhalb des Beobachtungskreises erfasst werden. Dadurch ergaben 
sich teilweise Gesamterhebungsstunden, die von ganzen Stunden abwichen, während auf den Punkten 
selbst gemäß der Erhebungsmethode von BirdLife Österreich (2021) stets genau eine Stunde beobachtet 
wurde. Ausgenommen  die Vorerhebungen im Jahr 2022, wo die Beobacht ung szeiten pro Beobachtungs-
punkt variierten . 

Bot  ein er der  zentral gelegenen Beobachtungspunkte  innerhalb eines Puffers aufgrund naturräumlicher 
Bedingungen  zu wenig Sicht, so wurde der Beobachtungspunkt innerhalb des gelegten  500  m  Beobach-
tungs kreises  nachträglich an eine Stelle verlegt , bei der  mehr Übersicht gegeben war.  Dadurch liegen 
nicht alle Beobachtungspunkte im Zentrum. Vor allem in Kuppenlagen war es öfters notwendig den Be-
obachtungspunkt innerhalb des Kreises dezentral zu legen, damit sowo hl die Abdeckung des Prüfraume s, 
aber auch eine gute Absehbarkeit des 1.000 Meter Beobachtungskreises gegeben ist.  
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Abbildung 3:   Das Untersuchungsgebiet des WP -Unterstinkenbrunn  

Der Schwerpunkt der Erhebungen lag auf Beobachtungen der im BirdLife  Leitfaden aufgelisteten wind-
kraft -  und naturschutzrelevanten Großvogelarten mit Schwerpunkt auf die potenziell im Projektgebiet 
vorkommenden windkraftsensiblen Arten Kaiseradler, Seeadler, Rot -  und Schwarzmilan, Wiesenweihe, 
Schwarz -  und Weißstorch und Sa kerfalke. Weiters wurden die Minuten im Kreis von Kornweihe, Rohr-
weihe, Steppenweihe, Raufußbussard, Baumfalke, Graugans, Blässgans und Raubwürger notiert und aus-
gewertet. Deren Flugrouten  (ausgenommen jener der Rohrweihe) wurden auf Feldkarten aufgezeichnet 
und in ein geografisches Informationssystem übertragen (QGIS).  

Weiters wurden pro Feld -Tag auch alle anderen Vogelarten notiert, um eine umfangreiche Gesamtarten-
liste zu erhalten.  

Für alle Erhebungen wurden ein Fernglas (EL 10x42) und ein Spektiv (ATX 25 -60x85) der Firma Swarovski 
verwendet. Außerdem kamen ein Fotoadapter der Firma Swarovski (TLS APO) sowie verschiedene Digi-
talkameras mit GPS zum Einsatz, um windkraft -  bzw. natursch utzrelevante Vogelarten fotografieren zu 
können  und gleichzeitig die Koordinaten des Fotostandortes aufzuzeichnen.  

8.1.1.1  Einteilung der Vogelarten bei den Erhebungen  

Bei den Erhebungen werden die Arten nach drei Kategorien erhoben. Diese sind hoch prioritäre Arten für 
Windkraft, prioritäre Arten und alle anderen Vogelarten.  
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-  Wiedehopf  

-  Eisvogel  

-  Bienenfresser  

-  Turteltaube  

-  Alle Würger (Raubwürger außerhalb der Brutzeit)  

-  Alle Taucher (ausgenommen Zwergtaucher)  

-  Schafstelze  

-  Braun -  und Schwarzkehlchen  

-  Blaukehlchen  

-  Sperbergrasmücke  

-  Grauammer  

-  Alle Spechte (ausgenommen Buntspecht, Grünspecht und Kleinspecht)  

-  Heidelerche  

-  Beutelmeise  

-  Mariskenrohrsänger  

-  Zwergschnäpper  

-  Halsbandschnäpper  

-  Brachpieper  

-  Karmingimpel  

-  Ortolan  

-  Alle Rallen (ausgenommen Bläss -  und Teichhuhn)  

8.1.1.1.3  Andere Arten  

Alle anderen Arten werden in einer separaten Artenliste gesammelt und einmalig pro Untersuchungsgebiet 
(im 3 km Radius) notiert. Hinweise auf Horste/Neste (z.B. Mäusebussard) werden zusätzlich erfasst und 
in die Feldkarte eingezeichnet. Zusätzlich wird der  Status des Vogels notiert und dieser bei Bedarf während 
der Erhebungssaison aktualisiert.  

Status: BV  (Brutvogel), DZ  (Durchzügler),  ÜF  (Überflieger), NG  (Nahrungsgast), R (Rastvogel)  

8.1.1.2  Zeitlicher Untersuchungsrahmen  

Die Erhebungen erfolgten über einen Zeitraum von zwei Jahren, wobei der Erhebungszeitraum auf drei 
aufeinanderfolgende Kalenderjahre aufgeteilt wurde . Diese haben im Juli 2022 begonnen  und wurden im 
Juli 2024 beendet.  Damit wurden insgesamt zwei vollständige Brutsaisonen und zwei vollständige 
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Wintersaisonen nach dem Leitfaden von BIRDLIFE ÖSTERREICH (2021) und Vorerhebungen im Planungsraum 
erhoben .  

An insgesamt 3 Terminen im Mai 2023  wurden Zusatzerhebungen mit dem Fokus auf den Kaiseradler 
durchgeführt , (wobei ein Termin auf zwei Tage aufgeteilt wurde) . An zwei weiteren Terminen im März und 
Mai 2024 wurden Zusatzerhebungen mit dem Fokus auf Horstsuche und -kontrolle durchgeführt.   

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Erhebungstage  inklusive der Er hebungss tunden. Die Ges amtanzahl 
der Stunden bezieht sich auf die Zeit , die  insgesamt  im Gebiet  verbracht  wurde  inklusive  des Wechsels  
zwischen den Beobachtungspunkten.  

Datum  Beobachter  Uhrzeit  Stunden  Erhebung  

13.07.2022  MR 08:15 -  13:30  5,25  Punkttaxierung  

24.07.2022  MR 09:30 -  15:30  6 Punkttaxierung  

28.07.2022  MR 07:30 -11:00  3,5  Punkttaxierung  

03.08.2022  NZ 07:00 -  12:15  5,25  Punkttaxierung  

08.08.2022  CS 09:45 -  15:00  5,25  Punkttaxierung  

17 .08.2022  MR 08:30 -14: 30  6 Punkttaxierung  

01.12.2022  NZ 07:30 -14:15  6,75  Punkttaxierung  

22.12.2022  NZ 08:00 -  13:45  5,75  Punkttaxierung  

12.01.2023  CS 09:15 -  13:45  4,5  Punkttaxierung  

10.02.2023  NZ, LK  07:15 -  13:30  5,75  Punkttaxierung  

22.02.2023  CS 09:30 -  16:30  7 Punkttaxierung  

27.02.2023  LK 08:15 -  16:15  8 Punkttaxierung  

15.03.2023  CS 10:00 -  16:45  6,75  Punkttaxierung  

16.03.2023  MR 08:45 -  17:30  8,75  Punkttaxierung  

05.04.2023  NZ 08:15 -  16:30  8,25  Punkttaxierung  

07.04.2023  LFO 08:30 -  17:15  8,75  Punkttaxierung  

26.04.2023  LG 08:00 -  17:00  9 Punkttaxierung  

27.04.2023  CS 10:15 -  17:00  6,75  Punkttaxierung  

04.05.2023  MR 07:30 -  14:15  6,75  Punkttaxierung  

07.05.2023  LFO 09:00 -16:00  7 Punkttaxierung  

11.05.2023  CS 11:00 -  17:15  6,25  Kaiseradlererhebung  

21.05.2023  ALS 10:00 -  18:00  8 Kaiseradlererhebung  

26.05.2023  NZ 07:30 -  15:45  8,25  Punkttaxierung  

26.05.2023  NZ 15:45 -18:15  1,5  Kaiseradlererhebung  

27.05.2023  LFO 08: 15-15:45  7 Punkttaxierung  

27.05.2023  NZ 08: 15 -  14:45  6,5  Kaiseradlererhebung  

01.06.2023  MR 09:30 -  15:45  6,25  Punkttaxierung  

07.06.2023  CS 09:45 -  17:15  7,5  Punkttaxierung  

23.06.2023  LFO 07:30 -  15:45  8,25  Punkttaxierung  
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24.06.2023  MRI  10:00 -  18:45  8,75  Punkttaxierung  

11.07.2023  CS 10:45 -  17:15  6,5  Punkttaxierung  

12.07.2023  NZ 06:30 -14:45  8,25  Punkttaxierung  

28.12.2023  LFO 09:30 -15:00  5,30  Punkttaxierung  

12.01.2024  LK 08:00 -13:45  5,75  Punkttaxierung  

06.02.2024  LG 07:15 -12:45  5,5  Punkttaxierung  

26.02.2024  BWA 08:00 -15:15  7,15  Punkttaxierung  

28.02.2024  SD 07:30 -14:15  6,75  Punkttaxierung  

17.03.2024  BRAS 08:15 -16:00  7,75  Punkttaxierung  

20.03.2024  KT 09:00 -15:30  6,5  Punkttaxierung  

25.03.2024  NFIL  10:30 -18:30  8 Horstkartierung  

02.04.2024  PMÖ 09:15 -18:45  9,5  Punkttaxierung  

09.04.2024  JC 09:00 -16:00  7 Punkttaxierung  

25.04.2024  LG 07:30 -16:00  8,5  Punkttaxierung  

30.04.2024  SD 09:00 -15:45  6,75  Punkttaxierung  

05.05. 2024  LG 07:15 -15:3 0 8,25  Punkttaxierung  

07.05.2024  NFIL  10:00 -13:15  

15:00 -18:30  

3,25  

3,5  

Punkttaxierung  

Punkttaxierung  07.05.2024  NFIL  13:15 -15:00  1,75  Hor stkartierung  

25.05.2024  LF 06:45 -13:30  6,75  Punkttaxierung  

26.05.2024  MRIES  08:30 -17:00  8,5  Punkttaxierung  

07.06.2024  PMÖ 08:15 -16:00  7,75  Punkttaxierung  

08.06.2024  NFIL 05:00 -12:30  7,5  Punkttaxierung  

21.06.2024  WK 08:30 -16:00  7,5  Punkttaxierung  

26.06.2024  ALS 09:15 -16:45  7,5  Punkttaxierung  

11.07.2024  TST 06:30 -14:30  8 Punkttaxierung  

14.07.2024  PMÖ 08:45 -16:15  7,5  Punkttaxierung  

Tabelle 4:  Aufstellung der Erhebungs zeiten  der ornithologischen Untersuch ungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024  
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Die nachfolgende Tabelle 5 wurde erstellt, um die tageszeitliche Varianz der Erhebungen darzustellen. Es 
werden die unterschiedlichen Zeitfenster für die Erhebungen an den einzelnen Beobachtungspunkten pro 
Erhebungstermin aufgelistet. Daraus geht hervor, dass die Erhebungen an alle n Beobachtungspunkten zu 
unterschiedlichen Zeiten durchgeführt wurden. Die Variation der Erhebungszeitfenster verdeutlicht die 
Heterogenität der Datenerhebung und liefert wichtige Einblicke in die tageszeitlichen Muster.  

Zusätzlich wurden a n vier Kalendertagen  (11.05.2023, 21.05.2023 , 26.05.2023  und 27.05.2023 )  Kaiser-
adlererhebungen  durchgeführt (vgl. Tabelle 4)  und im Juli und August 2022 fanden Vorerhebungen statt. 
Bei diesen Erhebungen ist man nicht an eine feste Beobachtungsdauer von 60 Minuten an einem bestimm-
ten Punkt gebunden, sondern richtet sich flexibel nach den Aktivitäten und Bewegungen des Kaiseradlers. 
So können an den Tagen, wie zum Beispiel am 11.05.202 3, die Beobachtungspunkte nach Bedarf frei 
gewählt werden. Es ist jedoch  bei diesen Erhebungen  möglich, dass man länger  oder  kürzer  als  eine 
Stunde an einem Punkt verbleibt . 
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Datum  
Be-

obach-
ter  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Stun-
den  

13.07.2022  MR  10:25 -
11:25  

9:20 -
10:20  

8:15 -
9:15  

12:35 -
13:35  

11:30 -
12:30  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

24.07.2022  MR  9:50 -
10:50  

12:00 -
13:00  

13:05 -
14:05  

10:55 -
11:55  

14:10 -
15:10  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

28.07.2022  MR  -  7:30 -
8:30  -  10:55 -

11:55  
8:45 -
10:45  -  -  -  -  -  -  -  -  4,5  

03.08.2022  NZ  7:00 -
8:00  

8:05 -
9:05  

10:20 -
11:20  

11:30 -
12:30  

9:15 -
10:15  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

08.08.2022  CS 9:45 -
10:45  

10:50 -
11:50  

12:00 -
13:00  

13:00 -
14:00  

14:00 -
15:00  -  -  -  -  -  -  -  -  5,25  

17.08.2022  MR  8:30 -
9:30  

11:55 -
12:55  -  13:30 -

14: 30  
10:05 -
11: 05 -  -  -  -  -  -  -  -  5,75  

01.12.2022  NZ  9:45 -
10:45  

7:30 -
8:30  

8:35 -
9:35  

12:00 -
13:00  

10:55 -
11:55  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

22.12.2022  NZ  8:10 -
9:10  

11:35 -
12:35  

12:45 -
13:45  

10:25 -
11:25  

9:15 -
10:15  -  -  -  -  -  -  -  -  5,75  

12.01.2023  CS 13:40 -
14:40  

12:30 -
13:30  

9:15 -
10:15  

10:20 -
11:20  

11:25 -
12:25  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

10.02.2023  LK, NZ  11:40 -
12:40  

10:30 -
11:30  

7:15 -
8:15  

8:20 -
9:20  

9:25 -
10:25  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

22.02.2023  CS -  11:00 -
12:00  

12:05 -
13:05  -  13:10 -

14:10  -  -  -  9:30 -
10:30  -  14:15 -

15:15  
15:20 -
16:20  -  7 

27.02.2023  LK, NZ  14:00 -
15:00  -  -  12:54 -

13:54  -  10:42 -
11:42  

9:25 -
10:25  

8:15 -
9:15  -  15:06 -

16:06  -  -  11:45 -
12:45  8 

15.03.2023  CS -  -  -  15:45 -
16:45  

12:10 -
13:10  -  -  -  11:05 -

12:05  
10:00 -
11:00  

13:15 -
14:15  

14:30 -
15:30  -  6,75  

16.03.2023  MR  9:50 -
10:50  

10:55 -
11:55  

14:15 -
15:15  -  -  13:10 -

14:10  
12:00 -
13:00  

15:20 -
16:20  -  -  -  -  8:45 -

9:45  8,75  

05.04.2023  NZ  14:15 -
15:15  -  9:20 -

10:20  -  8:10 -
9:10  -  -  15:30 -

16:30  -  12:55 -
13:55  -  11:45 -

12:45  
10:35 -
11:35  8,25  

07.04.2023  LFO  -  9:40 -
10:40  -  10:45 -

11:45  -  13:25 -
14:25  

14:30 -
15:30  -  8:30 -

9:30  -  12:15 -
13:15  -  -  8,75  

26.04.2023  LG 9:25 -
10:25  -  15:50 -

16:50  -  14:45 -
15:45  -  -  8:00 -

9:00  -  11:00 -
12:00  -  12:30 -

13:30  
13:40 -
14:40  9 

27.04.2023  CS -  13:45 -
14:45  -  16:05 -

17:05  -  12:30 -
13:30  

11:20 -
12:20  -  10:15 -

11:15  -  14:55 -
15:55  -  -  7 
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04.05.2023  MR  -  13:10 -
14:10  -  11:00 -

12:00  -  8:40 -
9:40  

7:30 -
8:30  -  9:50 -

10:50  -  12:05 -
13:05  -  -  6,75  

07.05.2023  LFO  -  -  10:10 -
11:10  -  15:05 -

16:05  -  -  9:00 -
10:00  -  14:00 -

15:00  -  12:25 -
13:25  

11:15 -
12:15  7,25  

11.05.2023  CS -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14:38 -
17:15  

11:00 -
14:30  6,25  

21.05.2023  AS -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10:00 -
12:40  

12:50 -
18:00  8 

26.05.2023  NZ  8:45 -
9:45  -  14:45 -

15:45  -  -  16: 35-
17:35  -  -  7:35 -

8:35  
10:10 -
11:10  

11:25 -
12:25  

12:30 -
13:30  

13:35 -
14:35  8,25  

27.05.2023  LFO  -  11:20 -
12:20  -  13:35 -

14:35  
12:30 -
13:30  

14:40 -
15:40  

8:45 -
9:45  

9:55 -
10:55  -  -  -  -  -  7 

01.06.2023  MR  10:35 -
11:35  -  -  11:38 -

12:38  -  12:40 -
13:40  -  9:30 -

10:30  -  14:50 -
15:50  -  13:45 -

14:45  -  7,25  

07.06.2023  CS -  13:00 -
14:00  

15:05 -
15:05  -  11:55 -

12:55  -  15:10 -
16:10  

16:15 -
17:15  

9:45 -
10:45  

10:50 -
11:50  -  -  -  7,5  

23.06.2023  LFO  -  7:30 -
8:30  -  9:40 -

10:40  
8:35 -
9:35  

10:45 -
11:45  

11:50 -
12:50  

12:55 -
13:55  -  -  -  -  -  6,5  

24.06.2023  MRI  13:30 -
14:30  -  17:30 -

18:30  -  -  -  -  -  15:50 -
16:50  

14:40 -
15:40  

12:20 -
13:20  

11:10 -
12:10  

10:00 -
11:00  8,5  

11.07.2023  CS -  -  10:45 -
11:45  

12:55 -
13:55  

11:50 -
12:50  

14:00 -
15:00  -  15:05 -

16:05  -  -  16:15 -
17:15  -  -  6,5  

12.07.2023  NZ  11:15 -
12:15  

6:30 -
7:30  -  -  -  -  7:40 -

8:40  -  13:45 -
14:45  

12:30 -
13:30  -  10:05 -

11:05  
9:00 -
10:00  8,25  

07.12.2023  ALS  13:30 -
14:30  

8:30 -
9:30  

9:30 -
10:30  

10:30 -
11:30  

12:00 -
13:00  -  -  -  -  -  -  -  -  6 

28.12.2023  LFO  13:50 -
14:50  

9:30 -
10:30  

10:35 -
11:35  

11:45 -
12:45  

12:45 -
13:45  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

12.01.2024  SD, LK  12:35 -
13:35  

8:15 -
9:15  

9:20 -
10:20  

10:25 -
11:25  

11:30 -
12:30  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

06.02.2024  LG 11:36 -
12:36  

7:15 -
8:15  

8:20 -
9:20  

9:25 -
10:25  

10:30 -
11:30  -  -  -  -  -  -  -  -  5,5  

26.02.2024  BWA  -  8:00 -
9:00  

9:00 -
10:00  

10:00 -
11:00  -  -  -  -  -  11:10 -

12:10  
12:10 -
13:10  

13:10 -
14:10  

14:10 -
15:10  7,25  

28.02.2024  SD, LK  8:40 -
9:40  -  -  -  9:45 -

10:45  
11:00 -
12:00  

12:10 -
13:10  

13:15 -
14:15  

7:30 -
8:30  -  -  -  -  6,75  

17.03.2024  BRAS  9:15 -
10:15  -  -  -  8:10 -

9:10  -  -  -  10:25 -
11:25  

11:40 -
12:40  

12:50 -
13:50  

13:55 -
14:55  -  6,75  
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20.03.2023  KT  -  11:15 -
12:15  

10:05 -
11:05  

9:05 -
10:05  -  12:30 -

13:30  
13:40 -
14:40  

14:50 -
15:50  -  -  -  -  -  6,75  

02.04.2024  PMÖ  -  12:10 -
13:10  

13:15 -
14:15  

14:20 -
15:20  -  9:30 -

10:30  
10:45 -
11:45  -  -  -  -  17:15 -

18:15  
15:40 -
16:40  8,75  

09.04.2024  JC 10:00 -
11:00  -  -  -  8:55 -

9:55  -  -  14:55 -
15:55  

13:40 -
14:40  

12:30 -
13:30  

11:15 -
12:15  -  -  7 

25.04.2024  LG 12:25 -
13:25  -  -  -  9:55 -

10:55  
8:50 -
9:50  -  7:40 -

8:40  -  11:15 -
12:15  -  13:35 -

14:35  
14:45 -
15:45  8,25  

30.04.2024  SD  -  12:20 -
13:20  

11:15 -
12:15  

10:10 -
11:10  -  -  14:40 -

15:40  -  13:30 -
14:30  -  9:00 -

10:00  -  -  6,75  

05.05.2024  LG 8:40 -
9:40  -  12:10 -

13:10  -  13:15 -
14:15  -  11:00 -

12:00  -  7:25 -
8:25  -  14:20 -

15:20  -  9:50 -
10:50  8 

07.05.2024  NFIL  -  10:00 -
11:00  -  11:05 -

12:05  -  12:10 -
13:10  -  15:05 -

16:05  -  16:10 -
17:10  -  17:30 -

18:30  -  8,5  

25.05.2024  LFO  10:15 -
11:15  -  9:10 -

10:10  -  11:20 -
12:20  

12:30 -
13:30  

8:05 -
9:05  

7:00 -
8:00  -  -  -  -  -  5,5  

26.05.2024  MAR  -  11:00 -
12:00  -  9:45 -

10:45  -  -  -  -  8:25 -
9:25  

12:20 -
13:20  

13:30 -
14:30  

14:40 -
15:40  

16:00 -
17:00  8,75  

07.06.2024  PMÖ  11:20 -
12:20  -  13:35 -

14:35  -  12:30 -
13:30  

14:50 -
15:50  

8:25 -
9:25  

9:35 -
10:35  -  -  -  -  -  7,5  

08.06.2024  NFIL  -  9:17 -
10:17  -  8:13 -

9:13  -  -  -  -  11:26 -
12:26  

10:22 -
11:22  

7:10 -
8:10  

6:05 -
7:05  

5:00 -
6:00  7,5  

20.06.2024  WK  -  -  10:55 -
11:55  -  12:10 -

13:10  
9:40 -
10:40  

8:30 -
9:30  

14:50 -
15:50  -  -  -  -  -  7,5  

11.07.2024  TST  10:00 -
11:00  -  7:50 -

8:50  -  8:55 -
9:55  -  -  -  6:25 -

7:25  
13:25 -
14:25  

12:15 -
13:15  

11:10 -
12:10  -  8 

14.07.2024  PMÖ  -  12:40 -
13:40  -  11:30 -

12:30  -  10:15 -
11:15  

15:05 -
16:05  

14:00 -
15:00  -  -  -  -  9:05 -

10:05  7 

Tabelle 5:  Auflistung der Kartierungsfenster der einzelnen Beobachtungspunkte  pro Erhebungstermin  (inkl. der   Vorerhebungen und der Kaiseradlererhebungen  außer die Tage 

26.05.2023 u. 27.05.2023, da diese Erhebungen nicht an bestehenden Beobachtungspunkte n durchgeführt wurden )
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8.1.1.3  Witterungsdaten  

Im Rahmen der ornithologischen Erhebungen  wurden folgende Parameter an jedem Beobachtungspunkt 
erfasst:  

Windrichtung , Windstärke nach der Beaufort -Skala, Bewölkungsgrad, Temperatur , Niederschlag , sowie 
die allgemeine Großwetterlage.  

Die Windstärke wurde anhand der 13 -stufigen Beaufort -Skala bestimmt und die Windrichtung entspre-
chend notiert . Der Bewölkungsgrad wurde in Zehntel angegeben, während die Temperatur in Grad Celsius 
gemessen wurde.  

Da die Erhebungen ausschließlich bei trockenem Wetter durchgeführt wurden, wurde auf eine detaillierte 
Niederschlagsanalyse verzichtet. Signifikante Wetter ver änderungen wurden ebenfalls dokumentiert. Die 
Datenerhebung folgte den Vorgaben des BirdLife -Leitfadens von 2021 (BirdLife Österreich 2021).  

Die erhobenen Witterungsdaten sind in Tabelle 6 detailliert beschrieben.  
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Datum  
Be-

obach
ter  

Uhrzeit  
Windrich-

tung  
Wind-
stärke  

Bewölkung  Temperatur  Niederschlag  Großwetterlage  

13.07.2022  MR 
08:15 -  
13:30  

-  -  -  -  0 H 

24.07.2022  MR 
09:30 -  
15:30  

N, NW  2-3 1/10 -4/10  27 -30°  0 H 

03.08.2022  NZ 
07:00 -  
12:15  

NW, SO, S  0-2 1/10  16 -28°  0 H, klar  

08.08.2022  CS 
09:45 -  
15:00  

N, NWN  2-3 9/10 -10/10  23 -24°  0 diesig  

01.12.2022  NZ 07:30 -14:15  N, NO  1-3 9/10 -10/10  0-3°  0 V, diesig  

22.12.2022  NZ 
08:00 -  
13:45  

SO, SW, S 
W, N  

1-2 9/10 -10/10  0-3°  0- r1  V, Hochnebel  

12.01.2023  CS 
09:15 -  
13:45  

SW, WSW  0-1 0/10 -8/10  10 -12°  0 H 

10.02.2023  NZ, LK  
07:15 -  
13:30  

SW, W  0-3 0/10 -4/10  -7-3°  0 H, diesig  

22.02.2023  CS 
09:30 -  
16:30  

N, O  0-4 5/10 -10/10  10 -15°  0 -  

27.02.2023  LK 08:15 -  16:15  O 4 8/10 -10/10  -2-4°  0 
Bewölkt, stür-

misch  

15.03.2023  CS 
10:00 -  
16:45  

N, NW  3-4 3/10 -8/10  7-9°  0 H 

16.03.2023  MR 08:45 -  17:30  N, NW  1-2 0/10 -6/10  2-9°  0 H 
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05.04.2023  NZ 
08:15 -  
16:30  

N, W  1-3 3/10 -10/10  0-7°  0 V, diesig  

07.04.2023  LFO 
08:30 -  
17:15  

NW 2-3 10/10  3-6°  0- r1  
Bedeckt, kühl, 

windig  

26.04.2023  LG 
08:00 -  
17:00  

NW, WNW  2-5 0/10 -10/10  6-13°  0- r1  H, klar, V  

27.04.2023  CS 
10:15 -  
17:00  

S 0-1 3/10 -8/10  11 -15°  0 H 

04.05.2023  MR 
07:30 -  
14:15  

NO, N  1-3 0/10 -3/10  11 -19°  0 H 

07.05.2023  LFO 09:00 -16:00  NNO, NO  1-4 1/10 -8/10  13 -20°  0  

11.05.2023  CS 
11:00 -  
17:15  

O, OSO  1-3 4/10 -8/10  19 -20°  0 H 

21.05.2023  ALS 
10:00 -  
18:00  

SSO, SO, 
S, O  

1-3 0/10 -5/10  21 -27°  0 H 

26.05.2023  NZ 
07:30 -  
15:45  

NO, N, 
NW, W  

1-3 0/10 -10/10  14 -21°  0 H,V,diesig  

27.05.2023  LFO 08:45 -15:45  NNO, N  3-4 0/10  17 -20°  0 H 

27.05.2023  NZ 
08:45 -  
15:45  

N, NO  3-4 0/10 -1/10  14 -20°  0 H, V, diesig  

01.06.2023  MR 
09:30 -  
15:45  

NW, N, 
NO, O  

1 1/10 -3/10  22 -27°  0 H 

07.06.2023  CS 
09:45 -  
17:15  

NNO 0-1 9/10 -10/10  18 -23°  0 T 

23.06.2023  LFO 07:30 -  15:45  WNW 3-5 1/10 -5/10  24 -28°  0 Wechselhaft  
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24.06.2023  MRI 
10:00 -  
18:45  

N, NW  1-2 10/10  17 -21°  r1   

11.07.2023  CS 
10:45 -  
17:15  

S 1 0/10 -1/10  30°  O H 

12.07.2023  NZ 06:30 -14:45  
NO, O, SO, 

SW, S  
0-3 6/10 -9/10  22 -31°  0 H, klar  

07.12.2023  AS 8:30 -14:30  W,NW  0-2 8/10 -10/10  2-3°  0 T 

28.12.2023  LFO 9:30 -15:00  -  1 10/10  4-5°  0 Hochnebel  

12.01.2024  LK,SD  8:15 -13:35  SW 0-2 10/10  0-1°  0 diesig  

06.02.2024  LG 7:15 -12:36  W,NW  1-4 2/10 -9/10  9-11°  0 H, klar  

26.02.2024  BWA 8:00 -15:10  SO 2-4 4/10 -5/10  4-13°  0 T 

28.02.2024  SD 7:30 -14:15  NO 0-1 9/10 -10/10  7-11°  0 
Bewölkt, Sahara-

staub  

17.03.2024  BRAS 8:10 -15:35  W,NW  2-3 5/10 -9/10  6-13°  0  

20.03.2024  KT 9:05 -15:50  SO 1 0/10  3-13°  0 H, H, diesig, keine  

02.04.2024  PMÖ 9:20 -18:40  
NW,WNW,

W 
3-5 3/10 -5/10  13 -16°  0 klar  

09.04.2024  JC 8:55 -15:55  SO 3-4 3/10 -10/10  19 -24°  0 
V, klar - leicht die-

sig  

25.04.2024  LG 7:30 -16:00  
SW,WSW,

ONO 
1-4 5/10 -9/10  4-12°  0 Klar, wechselhaft  

30.04.2024  SD 9:00 -15:40  NW,N,SO  1-3 0/10 -1/10  15 -24°  0 
Sonnig, warm, 

keine Wolken, Sa-
harastaub  

05.05.2024  LG 7:15 -15:35  SW,S,SO  1-3 1/10 -9/10  14 -25°  0 H, klar  
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07.05.2024  NFIL 10:00 -18:30  NW,NO  2-3 9/10 -10/10  15 -16°  0- r1  T 

25.05.2024  LFO 7:00 -13:30  SSO 1-2 5/10 -10/10  16 -10°  0- r1  Wechselhaft  

26.05.2024  MRIE 8:25 -17:00  SO,NO,S  0-3 3/10 -10/10  14 -23°  0- r1  wechselhaft  

07.06.2024  PMÖ 8:25 -15:50  W,NW  0-3 0/10 -8/10  21 -27°  0 H 

08.06.2024  NFIL 5:00 -12:26  NW,SO  0-1 1/10 -9/10  15 -25°  0 V, Hochnebel  

20.06.2024  WK 8:30 -15:55  SO 1-4 0/10 -8/10  22 -30°  0 H, diesig  

11.07.2024  TST 6:30 -14:30  NW,W,N  1-2 2/10 -10/10  19 -30°  0 H 

14.07.2024  PMÖ 8:50 -16:15  N 0-3 0/10 -2/10  24 -30°  0 H 

Tabelle 6:  Darstellung der Witterungsbedin gungen  während  der ornithologischen Erhebungen  (H = Hochdruck, T = Tiefdruck, V = veränderlich) .    
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Abbildung 5:  Zusammensetzung des naturschutzfachlichen Wert - Indexes (NWI).  

 

Für das Schutzgut der Vögel existieren keine Daten zum Erhaltungszustand in den unterschiedlichen Re-
gionen. Daher wurden im vorliegenden Dokument nur die Daten zum allgemeinen Erhaltungszustand einer 
Art in Europa verwendet (abrufbar unter: https://www.eea.europa.eu/data -and -maps/data/article -12 -
database -birds -directive -2009 -147 -ec).  

Da für die Artengruppe der Vögel keine Daten zur nationalen Verantwortung für Brut -  und Gastvögel 
vorliegen, wird von den Autoren vorgeschlagen, die nationale Verantwortlichkeit bei der Artengruppe der 
Vögel durch die Gefährdung der Art im globalen Kontext  (SPEC) zu ersetzen. Dies wurde auch von uns für 
den gegenständlichen Bericht so durchgeführt.  

Das Schema zur Verschneidung von PSI und NWI zum Mortalitäts -Gefährdungs - Index bei BERNOTAT & 

DIERSCHKE (2021) ist allgemein gültig für unterschiedlichste Spezies, von Säugetieren bis zu Wirbellosen. 
Höher entwickelte Lebewesen weisen demnach in aller Regel eine höhere Einstufung gemäß PSI, als ba-
salere Lebensformen auf. Vögel weisen auf Grund ihrer Biologi e und ihrer Stellung innerhalb der Syste-
matik der Lebewesen dementsprechend höhere PSI -Werte auf. Daher wurde die Einstufung von uns, im 
Vergleich mit BERNOTAT &  DIERSCHKE  (2021), an das Schutzgut Vögel angepasst und erfolgte nach  folgen-
dem  Schema:  

  Naturschutzfachlicher Wert - Index ( 5 -stufig )  
Populationsbiologischer 
Sensitivitäts - Index (9 -stu-
fig)  

1  
sehr hoch  

2  
hoch  

3  
mittel  

4  
 gering  

5  
sehr gering  

1 (extrem hoch)  I.1  I.2  I.3  II.4  II.5  
2 (sehr hoch)  I.2  I.3  II.4  II.5  III.6  
3 (hoch)  I.3  II.4  II.5  III.6  III.7  
4 (relativ hoch)  II.4  II.5  III.6  III.7  IV.8  
5 (mittel)  II.5  III.6  III.7  IV.8  IV.9  
6 (relativ gering)  III.6  III.7  IV.8  IV.9  V.10  
7 (gering)  III.7  IV.8  IV.9  V.10  V.11  
8 (sehr gering)  IV.8  IV.9  V.10  V.11  VI.12  
9 (extrem gering)  IV.9  V.10  V.11  VI.12  VI.13  

 
Tabelle 7:  Aggregation von Populationsbiologischem Sensitivitätsindex (PSI) und Naturschutzfachlichem Wert - Index (NWI) zum 

Mortalitäts -Gefährdungs - Index (MGI) für die Bedeutung von Mortalität für eine bestimmte Spezies (Sensibilität).  
  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-12-database-birds-directive-2009-147-ec
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-12-database-birds-directive-2009-147-ec
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Aufgrund der wenigen Arten, die in Sensibilitätsklassen  VI eingestuft w urden, wurden die  Klassen V und 
VI des MGI als  vernachlässigbar ( BERNOTAT & DIERSCHKE, 2021 bezeichnen diese Klassen als gering und 
sehr gering) zusammengefasst. In nachfolgender Tabelle sind alle Klassen der Sensibilität und deren Be-
zeichnungen gelistet: 

Klasse  I  II  III  IV  V VI  

Unterklasse  
I.
1 

I.
2 

I.
3 

II.
4 

II.
5 

III.
6 

III.
7 

IV.
8 

IV.
9 

V.1
0 

V.1
1 

VI.1
2 

VI.1
3 

Bedeutung der Mortalität von In-
dividuen  Sehr hoch  hoch  mittel  gering  vernachlässigbar  

Tabelle 8:  Klassen der Mortalitätsgefährdung nach MGI (Sensibilität)   

Um der regionalen Gefährdung einer Art Rechnung zu tragen, wurde die Einstufung gemäß Mortalitäts -
Gefährdungs -Index anschließend noch angehoben, wenn eine Art in Niederösterreich eine höhere Gefähr-
dung aufweist als durch den MGI angegeben.   

8.1.2.2  Wirkintensität  

Da unterschiedliche Vogelarten jedoch unterschiedlich gravierend (negativ) von Windenergieprojekten 
betroffen sind bzw. sein können, wird neben der Sensibilität die konkrete Wirkintensität  eines Projektes 
bestimmt. Die Wirkintensität  besteht neben einem projektspezifischen Mortalitätsrisiko auch aus weiteren 
negativen projektspezifischen Aspekten wie Störwirkungen und Lebensraumverlust. Für die Beurteilung 
der Wirkintensität  ist also vor allem wesentlich, wie kollisionsgefährdet oder störanfällig eine besti mmte 
Vogelart im Allgemeinen gegenüber einer WEA ist, wie häufig sie im Projektgebiet (bzw. Gefahrenbereich) 
im WP Unterstinkenbrunn anwesend/nachweisbar war und welche negativen Auswirkungen die Errichtung 
der WEA haben kann.  

Im Vergleich mit der Sensibilität ist die Abschätzung bzw. Einstufung der Wirkintensität  aber weitaus 
schwieriger, weil sie nicht von vergleichbaren, vorhandenen Daten abhängig ist, sondern versucht, schwer 
vorhersagbare Ereignisse einzuschätzen. Doch auch die Wirkintensität  enthält objektive und vergleichbare 
Faktoren, wie etwa das speziesspezifische Kollisionsrisiko einer Vogelart gegenüber WEA, welches durch 
verschiedene Studien eruiert wurde (z. B. bei I LLNER,  2010 oder bei BERNOTAT &  DIERSCHKE, 2021).  

Als abzuschätzender Faktor für die Beurteilung der Wirkintensität  spielt aber auch die Häufigkeit des Auf-
tretens bestimmter Vogelarten im Gebiet eine wesentliche Rolle. Selten nachgewiesene Arten haben bei-
spielsweise ein ähnlich geringes Tötungsrisiko an WEA wie sehr wenig kollisionsgefährdete, aber häufige 
Arten.  

Im Gegensatz zur allgemeinen Sensibilitätsbewertung zeigt die Einstufung der Wirkintensität  die konkre-
ten Auswirkungen eines bestimmten Projekts auf eine Vogelart bzw. Individuen einer Art.  

Einen großen Teil dieser Bewertung nimmt die Kollisionsrate, also die Einschätzung des (individuellen) 
Tötungsrisikos der nachgewiesenen Vogelarten an WEA ein. Bei dieser Einstufung wurde das Kollisionsri-
siko von BERNOTAT &  DIERSCHKE  (2021) als Grundlage hergenommen.  

In die weitere Bewertung der Wirkintensität  fließen die Anzahl an Beobachtungen (in Relation zur jeweili-
gen Population), die Art des Nachweises (Brutvogel, Nahrungsgast, Überflieger, Durchzügler, Wintergast), 
der Ort des Nachweises (inkl. Flugweg und -höhe) und die Störanfälligkeit mit ein.  

Zuerst werden die Arten für den Prüfraum und dessen Umgebung nachfolgender Tabelle eingestuft.  

Die grundsätzliche Einstufung erfolgt nach der Ökologischen Risikoanalyse , allerdings wurde von der Me-
thode bezüglich der Einstufung etwas abgewichen.  
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Wirkintensität  Begründung  

vernachlässigbar  

Art mit vernachlässigbaren Kollisionsrisiko  

Art mit geringem Kollisionsrisiko selten im Planungsraum  

Art mit mittleren od. geringem Kollisionsris iko sehr selten im Planungsraum  

Einzelnachweis oder gar kein Nachweis im Planungsraum  

gering  

Art mit geringem Kollisionsrisiko häufig im Planungsraum  

Art sehr selten im UG  

Art mit mittleren Kollisionsrisiko selten im Planungsraum  

Brut von Art mit geringem Kollisionsrisiko im Planungsraum  

mittel  

Art mit mittleren Kollisionsrisiko häufig im Planungsraum  

Art selten mit hohem oder sehr hohem Kollsionsrisiko selten im Planungsraum  

Brut von Art mit mittleren Kollisionsrisiko in kritischem Abstand  

hoch  
Art mit hohem Kollisionsrisiko häufig im Planungsraum  

Brut von Art mit hohem Kollisionsrisiko in kritischem Abstand  

sehr hoch  
Art mit sehr hohem Kollisionsrisiko häufig im Planungsraum  

Brut von Art mit sehr hohem Kollisionsrisiko in kritischem Abstand  

 
Tabelle 9:  Einstufung der Wirkintensität allgemein nach Kollisionsrisiko  und Häufigkeit im Prüfraum  

Einstufung der Häufigkeit  Erklärung für Einstufung  
Einzelnachweis   1 Nachweis im Planungsraum  
Sehr selten   bis zu 5 Nachweise im Planungsraum  
Selten  mehr als 5 und weniger als 10 Nachweise im Planungsraum  
Häufig  ab 10 Nachweise im Planungsraum  

Tabelle 10 :  Erklärung zur Einstufung der Häufigkeit als Grundlage zur Beurteilung der Wirkintensität  

Die Wirkintensität  wird für Vogelarten mit hoher Sensibilität, bekannt hoher Kollisionsgefahr und/oder 
hoher Anfälligkeit gegenüber Störungen im Anschluss verbal -argumentativ beurteilt  und  gegebenenfalls 
noch einmal angepasst.  

  





https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenversiegelung
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwasser
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 Wirksamkeit  
der Maßnah-
men  
vernachlässig-
bar  

Wirksamkeit  
der Maßnah-
men  
gering  

Wirksamkeit  
der Maßnah-
men  
mittel  

Wirksamkeit  
der Maßnah-
men  
hoch  

Wirksamkeit  
der Maßnah-
men  
sehr hoch  

Erheblichkeit  
vernachlässig-
bar  

Restbelastung  
vernachlässig-
bar  

Restbelastung  
vernachlässig-
bar  

Verbesserung  Verbesserung  Verbesserung  

Erheblichkeit  
gering  

Restbelastung  
gering  

Restbelastung  
gering  

Restbelastung  
vernachlässig-
bar  

Restbelastung  
vernachlässig-
bar  

Verbesserung  

Erheblichkeit  
mittel  

Restbelastung  
mittel  

Restbelastung  
mittel  

Restbelastung  
gering  

Restbelastung  
vernachlässig-
bar  

Restbelastung  
vernachlässig-
bar  

Erheblichkeit  
hoch  

Restbelastung  
hoch  

Restbelastung  
hoch  

Restbelastung  
mittel  

Restbelastung  
gering  

Restbelastung  
vernachlässig-
bar  

Erheblichkeit  
sehr hoch  

Restbelastung  
sehr hoch  

Restbelastung  
sehr hoch  

Restbelastung  
hoch  

Restbelastung  
mittel  

Restbelastung  
gering  

Tabelle 12 :  Matrix zur Ermittlung der Restbelastung  
 

Eine verbale Erläuterung und Diskussion ergänz en im Bedarfsfall die Festlegung der Restbelastungen.  

Die übergreifende Festlegung wird sich (z.B.) je nach Ausgleichbarkeit der negativen Auswirkungen auf 
Grund des Vorsorgeprinzips meist an der höheren Einstufung orientieren und somit tendenziell auch die 
worst -case -Szenarien abdecke n.  

8.2  Darstellung des Ist -Zustan d s 

8.2.1  Lebensräume im Untersuchungsgebiet  

Der  Planungs raum  des vorgesehenen Windparks Unterstinkenbrunn zeichnet sich vorwiegend durch eine 
Agrarlandschaft mit nahezu ausschließlich intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. Entlang ei-
niger Abschnitte sind Windschutzgürtel mit nicht standorttypischen Gehö lzen zu finden. Ein begradigter 
Bach durchzieht das Gebiet. Diese Vielfalt schafft ein geeignetes Umfeld für Kulturfolger und Ubiquisten 
in Bezug auf Brutbäume.  

Die weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Vogelarten, die sich 
an diese offene Umgebung anpassen. Kulturfolger, wie Aaskrähen, Stare, Mäusebussarde sind hier ebenso 
zu erwarten wie weitere Vögel, die die landwirt schaftlichen Flächen zur Nahrungssuche frequentieren. Die 
Windschutzgürtel entlang der intensiven Anbauflächen bieten zusätzlichen Lebensraum für verschiedene 
Vogelarten wie Neuntöter, Turteltaube oder Mönchsgrasmücke.  

Die begrenzte Vielfalt an Gehölzen und der begradigte Bach, der teilweise von Schilf begleitet wird, die 
diese Bereiche als Brutgebiete nutzen wie Rohrammer oder Sumpfrohrsänger . Dieses heterogene Umfeld 
schafft somit eine Mischung aus offenen Agrarlandschaften und strukturreichen Elementen, die verschie-
denen Vogelarten gute Bedingungen für Futter -  und Brutaktivitäten bieten.
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8.2.2  Arteninventar  

Die Gesamtartenliste  für das Untersuchungsgebiet  umfasst 157 Vogelarten. 8 5 Arten wurden von EWS in den Jahren 2022 , 2023  und 2024  nachge-
wiesen  und 61 wurden im Zeitraum  Dezember 2011 bis Oktober 2012 vom Ökoteam festgestellt .  Zusätzlich wurden  118  Arten auf ornitho.at im 
Quadranten N_152, in welchem sich das Untersuchungsgebiet befindet, in den letzten 5 Jahren (Abfragezeitraum 01.01.2019 -  09.08.2024)  gemel-
det . Von diesen 11 8 Arten wurden 23 im Planungsraum und 9 3 im Prüfraum gemeldet . Bei ornithologischen Erhebungen im Rahmen von Windkraft-
projekten wird der Status jeder erfassten Vogelart für das jeweilige Untersuchungsgebiet in der Spalte "STATUS UG" angegeben.  In einigen Fällen 
findet sich zusätzlich ein "U" in Klammern hin ter der Statusangabe, was darauf hinweist, dass sich die betreffende Art zeitweise als Brutvogel oder 
Nahrungsgast außerhalb des Prüfraumes in der näheren Umgebung bzw. wenn der Nachweis aus ornitho.at im Quadrant N_152 außerhalb des 
Prüfraumes war . Diese Kennzeichnung dient dazu, deutlich zu machen, dass der Aufenthalt der Art in diesem Bereich erfasst wurde, was für di e 
Bewertung und Planung des Projekts von Bedeutung sein kann.  

Art  Wissenschaftlicher Name  STATUS 
UG EWS  Ökoteam  

ornitho.at 
(Pla-

nungs-
raum)  

ornitho.at 
(Prüf-
raum)  

Ornitho .at  
(Quadrant 

N_152)  

ENTENVÖGEL  ANSERIFORMES        

Blässgans  Anser albifrons  ÜF x     

Graugans  Anser anser  ÜF x   x  

Brandgans  Tadorna tadorna  NG (U)      x 
Krickente  Anas crecca  NG (U)      x 
Stockente  Anas platyrhynchos  BV x x  x  

Knäkente  Anas querquedula  NG (U)      x 
Gänsesäger  Mergus merganser  NG (U)      x 
HÜHNERVÖGEL  GALLIFORMES        

Rebhuhn  Perdix perdix  BV x x  x  

Wachtel  Coturnix coturnix  BV x x    

Fasan  Phasianus colchicus  BV x x x x  

LAPPENTAUCHER  PODICIPEDIFORMES        

Zwergtaucher  Tachybaptus ruficollis  BV (U)      x 
RUDERFÜSSER  PELECANIFORMES        
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Kormoran  Phalacrocorax carbo  ÜF x     

SCHREITVÖGEL �± 
CICONIIFORMES  

SCHREITVÖGEL �± CICONIIFOR-
MES  

      

Silberreiher  Egretta alba  NG    x  

Graureiher  Ardea cinerea  NG x x    

Schwarzstorch  Ciconia nigra  NG x     

Weißstorch  Ciconia ciconia  NG x     

GREIFVÖGEL  ACCIPITRIFORMES        

Wespenbussard  Pernis apivorus  NG x   x  

Schwarzmilan  Milvus migrans  NG x     

Rotmilan  Milvus milvus  NG x   x  

Seeadler  Haliaeetus albicilla  NG x x  x  

Rohrweihe  Circus aeruginosus  BV x x x x  

Kornweihe  Circus cyaneus  NG x x  x  

Steppenweihe  Circus macrourus  DZ x     

Wiesenweihe  Circus pygargus  NG x x  x  

Sperber  Accipiter nisus  NG x x  x  

Mäusebussard  Buteo buteo  BV x x x x  

Raufußbussard  Buteo lagopus  NG x x  x  

Kaiseradler  Aquila heliaca  NG x x  x  

FALKEN  FALCONIFORMES       

Turmfalke  Falco tinnunculus  BV x  x x  

Merlin  Falco columbarius  NG  x  x  

Baumfalke  Falco subbuteo  BV  x    

Sakerfalke  Falco cherrug  NG x     

RALLEN -  UND 
KRANICHVÖGEL  GRUIFORMES        

Wasserralle  Rallus aquaticus  BV    x  

Teichhuhn  Gallinula chloropus  BV (U)      x 



 

28.11.2024  | Seite 50  von 280  

 

SCHNEPFEN -, 
MÖWEN -  UND 
ALKENVÖGEL  

CHARADRIIFORMES        

Goldregenpfeifer  Pluvialis apricaria  DZ   x x  

Kiebitz  Vanellus vanellus  BV x x  x  

Flussregenpfeifer  Charadrius dubius  BV (U)      x 
Großer Brachvogel  Numenius arquata  DZ    x  

Kampfläufer  Philomachus pugnax  DZ x     

Waldwasserläufer  Tringa ochropus  DZ  x    

Dunkler Wasser-
läufer  Tringa erythropus  DZ x     

Bruchwasserläufer  Tringa glareola  DZ x     

Rotschenkel  Tringa totanus  BV (U)      x 
Bekassine  Gallinago gallinago  DZ    x  

Zwergmöwe  Hydrocoloeus minutus  NG (U)      x 
Lachmöwe  Larus ridibundus  NG x x    

Sturmmöwe  Larus canus  NG (U)      x 
Heringsmöwe  Larus fuscus  NG    x  

Silbermöwe  Larus argentatus  NG    x  

Steppenmöwe  Larus cachinnans  NG    x  

Mittelmeermöwe  Larus michahellis  NG    x  

TAUBEN  COLUMBIFORMES        

Straßentaube  Columba livia forma domestica  BV x   x  

Hohltaube  Columba oenas  NG    x  

Ringeltaube  Columba palumbus  BV x x x x  

Türkentaube  Streptopelia decaocto  BV x x  x  

Turteltaube  Streptopelia turtur  BV x x x x  

KUCKUCKE  CUCULIFORMES        

Kuckuck  Cuculus canorus  BV x x  x  

EULEN  STRIGIFORMES        
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Waldkauz  Strix aluco  BV    x  

Waldohreule  Asio otus  BV x  x x  

Sumpfohreule  Asio flammeus  NG x x    

SEGLER  APODIFORMES        

Mauersegler  Apus apus  NG x x    

RACKENVÖGEL  CORACIIFORMES        

Eisvogel  Alcedo atthis  BV (U)      x 
Bienenfresser  Merops apiaster  NG x   x  

SPECHTE  PICIFORMES        

Wendehals  Jynx torquilla  BV x     

Grünspecht  Picus viridis  BV    x  

Schwarzspecht  Dryocopus martius  BV x   x  

Buntspecht  Dendrocopos major  BV x   x  

Blutspecht  Dendrocopos syriacus  BV x   x  

SPERLINGSVÖ-
GEL PASSERIFORMES        

Haubenlerche  Galerida cristata  BV    x  

Feldlerche  Alauda arvensis  BV x x x x  

Rauchschwalbe  Hirundo rustica  BV x x x x  

Mehlschwalbe  Delichon urbicum  BV x   x  

Schafstelze  Motacilla flava  BV x x x x  

Gebirgsstelze  Motacilla cinerea  BV (U)      x 
Bachstelze  Motacilla alba  BV x x x x  

Wasseramsel  Cinclus cinclus  NG (U)      x 
Zaunkönig  Troglodytes troglodytes  BV x x  x  

Rotkehlchen  Erithacus rubecula  BV x x x x  

Nachtigall  Luscinia megarhynchos  BV x x x x  

Blaukehlchen  Luscinia svecica  DZ x     

Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros  BV x   x  
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Braunkehlchen  Saxicola rubetra  DZ x x    

Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola  BV x   x  

Steinschmätzer  Oenanthe oenanthe  NG    x  

Amsel  Turdus merula  BV x x  x  

Wacholderdrossel  Turdus pilaris  NG x  x x  

Singdrossel  Turdus philomelos  BV  x  x  

Misteldrossel  Turdus viscivorus  BV x  x x  

Feldschwirl  Locustella naevia  BV x     

Gelbspötter  Hippolais icterina  BV  x  x  

Schilfrohrsänger  Acrocephalus schoenobaenus  BV x   x  

Sumpfrohrsänger  Acrocephalus palustris  BV x x  x  

Teichrohrsänger  Acrocephalus scirpaceus  BV  x  x  

Drosselrohrsänger  Acrocephalus arundinaceus  BV x   x  

Sperbergrasmücke  Sylvia nisoria  BV x x    

Klappergrasmücke  Sylvia curruca  BV x x    

Dorngrasmücke  Sylvia communis  BV x x  x  

Gartengrasmücke  Sylvia borin  DZ    x  

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  BV x x  x  

Waldlaubsänger  Phylloscopus sibilatrix  BV  x  x  

Zilpzalp  Phylloscopus collybita  BV x x  x  

Fitis  Phylloscopus trochilus  BV    x  

Wintergoldhähn-
chen  Regulus regulus  DZ x     

Schwanzmeise  Aegithalos caudatus  BV x x  x  

Blaumeise   Cyanistes caeruleus  BV x x x x  

Kohlmeise  Parus major  BV x x  x  

Tannenmeise  Periparus ater  DZ    x  

Sumpfmeise  Poecile palustris  BV  x  x  

Kleiber  Sitta europaea  BV  x  x  
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Waldbaumläufer  Certhia familiaris  BV    x  

Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla  BV    x  

Pirol  Oriolus oriolus  BV x x  x  

Neuntöter  Lanius collurio  BV x x x x  

Raubwürger  Lanius excubitor  NG x x  x  

Eichelhäher  Garrulus glandarius  NG   x x  

Elster  Pica pica  BV x x  x  

Dohle  Corvus monedula  BV    x  

Aaskrähe  Corvus corone  BV x x  x  

Kolkrabe  Corvus corax  BV x   x  

Star  Sturnus vulgaris  BV x  x x  

Haussperling  Passer domesticus  BV x   x  

Feldsperling  Passer montanus  BV x x  x  

Buchfink  Fringilla coelebs  BV x x x x  

Girlitz  Serinus serinus  BV  x  x  

Grünling  Carduelis chloris  BV x x x x  

Stieglitz  Carduelis carduelis  BV x x x x  

Erlenzeisig  Carduelis spinus  DZ    x  

Bluthänfling  Carduelis cannabina  BV x x    

Gimpel  Pyrrhula pyrrhula  NG (U)      x 
Kernbeißer  Coccothraustes coccothraustes  BV  x    

Goldammer  Emberiza citrinella  BV x x  x  

Rohrammer  Emberiza schoeniclus  BV x x  x  

Grauammer  Emberiza calandra  NG (U)      x 
Summe     84  61  23  95  13  

Tabelle 13 :  Alle im Gebiet von EWS und vom Ökoteam nachgewiesenen Arten sowie alle auf ornitho.at im Quadranten N_152 nachgewiesenen Arte n (Quellen: ornitho.at, ÖKOTEAM 2012)  
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Seeadler  NG x EN gelb   0/III  

Rohrweihe  BV x NT gelb   3 

Kornweihe  NG x CR gelb  3 0/III  

Steppenweihe  DZ x     

Wiesenweihe  NG x EN gelb   1!  

Habicht  NG  NT gelb   4 

Sperber  NG  LC grün   -  

Mäusebussard  BV  LC grün   -  

Adlerbussard  NG (U)  x     

Raufußbussard  NG      

Kaiseradler  NG x EN rot  1 III  

Fischadler  DZ x    0 

Turmfalke  BV  LC grün  3 -  

Rotfußfalke  NG (U)  x CR rot  1 I  

Merlin  NG x     

Baumfalke  BV (U)   LC grün   5 

Sakerfalke  NG x EN rot  1 1!  

Wasserralle  BV (U)   LC grün   2 

Teichhuhn  BV (U)   LC grün   -  

Blässhuhn  NG  LC gelb  3 -  

Goldregenpfeifer  DZ x     

Kiebitz  BV  NT rot  1 3 

Flussregenpfeifer  BV (U)   VU gelb   3 

Großer Brachvogel  DZ  EN gelb  1 1!  

Kampfläufer  DZ x     

Waldwasserläufer  DZ     I!  

Dunkler Wasserläufer  DZ      

Bruchwasserläufer  DZ x     
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Rotschenkel  BV (U)   VU gelb  2 1 

Waldschnepfe  DZ  NT grün   5 

Bekassine  DZ  CR rot  3 2!  

Zwergmöwe  NG (U)  x     

Lachmöwe  NG  LC grün   2 

Sturmmöwe  NG  EN grün    

Heringsmöwe  NG (U)       

Silbermöwe  NG (U)       

Steppenmöwe  NG      

Mittelmeermöwe  NG  VU grün    

Straßentaube  BV      

Hohltaube  NG  LC grün   4!  

Ringeltaube  BV  LC grün   -  

Türkentaube  BV  LC grün   -  

Turteltaube  BV  NT rot  1 -  

Kuckuck  BV  LC grün   -  

Schleiereule  BV (U)   CR gelb  3 1!  

Steinkauz  BV (U)   EN rot  3 1!  

Waldkauz  BV (U)   LC grün   -  

Waldohreule  BV  LC grün   -  

Sumpfohreule  NG x EN gelb  3 0 

Mauersegler  NG  LC grün  3 -  

Eisvogel  BV (U)  x NT gelb  3 2!  

Bienenfresser  NG  NT gelb   3!  

Wendehals  BV  VU gelb  3 3 

Grauspecht  BV (U)  x NT gelb   -  

Grünspecht  BV (U)   LC grün   -  

Schwarzspecht  BV x LC gelb   -  
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Buntspecht  BV  LC grün   -  

Blutspecht  BV x NT gelb   4!  

Mittelspecht  BV (U)  x LC gelb   3!  

Kleinspecht  BV (U)   LC grün   6 

Haubenlerche  BV  NT gelb  3 -  

Feldlerche  BV  NT grün  3 -  

Rauchschwalbe  BV  LC grün  3 -  

Mehlschwalbe  BV (U)   NT gelb  2 -  

Baumpieper  DZ  NT grün  3 -  

Wiesenpieper  DZ  VU gelb  1 3!  

Schafstelze  BV  LC grün  3 2 

Gebirgsstelze  BV (U)   LC grün   -  

Bachstelze  BV  LC grün   -  

Wasseramsel  NG (U)   LC grün   4 

Zaunkönig  BV  LC grün   -  

Heckenbraunelle  BV (U)   LC grün   -  

Rotkehlchen  BV  LC grün   -  

Nachtigall  BV  LC grün   4!  

Blaukehlchen  DZ x CR/EN*  rot   3 

Hausrotschwanz  BV  LC grün   -  

Braunkehlchen  DZ  EN rot  2 3!  

Schwarzkehlchen  BV  NT rot   -  

Steinschmätzer  NG  LC grün  3 5 

Amsel  BV  LC grün   -  

Wacholderdrossel  NG  NT gelb   -  

Singdrossel  BV  LC grün   -  

Misteldrossel  BV (U)   LC grün   -  

Feldschwirl  BV  NT grün   4 
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Rohrschwirl  BV (U)   LC grün   3 

Gelbspötter  BV  LC grün   -  

Schilfrohrsänger  BV  LC grün   4 

Sumpfrohrsänger  BV  LC grün   -  

Teichrohrsänger  BV  LC grün   -  

Drosselrohrsänger  BV (U)   LC grün   3 

Sperbergrasmücke  BV  LC gelb   4!  

Klappergrasmücke  BV  LC grün   -  

Dorngrasmücke  BV  LC grün   -  

Gartengrasmücke  DZ  LC grün   -  

Mönchsgrasmücke  BV  LC grün   -  

Waldlaubsänger  BV  LC grün   -  

Zilpzalp  BV  LC grün   -  

Fitis  BV  NT grün  3 -  

Wintergoldhähnchen  DZ  LC grün  2 -  

Grauschnäpper  DZ  LC grün  2 -  

Halsbandschnäpper  BV (U)  x LC gelb   -  

Schwanzmeise  BV (U)   LC grün   -  

Blaumeise   BV  LC grün   -  

Kohlmeise  BV  LC grün   -  

Tannenmeise  DZ  LC grün   -  

Sumpfmeise  BV  LC grün   -  

Kleiber  BV  LC grün   -  

Waldbaumläufer  BV (U)   LC grün   -  

Gartenbaumläufer  BV (U)   LC grün   -  

Beutelmeise  BV (U)   VU gelb   4!  

Pirol  BV  LC grün   -  

Neuntöter  BV x LC gelb  2 -  
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Raubwürger  NG  CR rot  3 1!/III  

Eichelhäher  NG  LC grün   -  

Elster  BV  LC grün   -  

Dohle  BV (U)   LC grün   3!  

Saatkrähe  NG  LC grün   3!  

Aaskrähe  BV  LC grün   -  

Kolkrabe  BV (U)   LC grün   -  

Star  BV  LC grün  3 -  

Haussperling  BV  LC grün  3 -  

Feldsperling  BV  LC grün  3 -  

Buchfink  BV  LC grün   -  

Bergfink  NG      

Girlitz  BV  VU gelb  2 -  

Grünling  BV  LC grün   -  

Stieglitz  BV  LC grün   -  

Erlenzeisig  DZ  LC grün   -  

Bluthänfling  BV  NT gelb  2 -  

Gimpel  NG  LC grün   -  

Kernbeißer  BV  LC grün   -  

Schneeammer  DZ      

Goldammer  BV  LC grün  2 -  

Rohrammer  BV  LC grün   -  

Grauammer  NG  EN rot  2 3!  

Tabelle 14 :  Darstellung aller beobachteten Arten und Einstufung ihrer Gefährdung  (Status im Untersuchungsgebiet: BV = Brut-
voogel, BV (U) = Brutvogel in der Umgebung, NG = Nahrungsgast, NG (U) = Nahrungsgast in der Umgebung, ÜF = nur überfliegend 
ohne Bezug zur Fläche, DZ = Durchzügler; Anhang I der EU -Vogelschutzrichtlinie: alle Arten  aus Anhang I werden mit einem x markiert; 
Rote Liste Österreich: CR = vom Aussterben bedroht, EN = stark gefährdet, VU = gefährdet , NT = potenziell gefährdet, LC = nicht 
gefährdet; Ampelliste von BirdLife Österreich: rot: Art nimmt stark ab, gelb: Art nimmt nicht stark ab und ist aber trotzdem gefährdet, 
grün: positive Bestandesentwicklung; SPEC: 1 = sehr hohe  Verantwortung von Österreich für diese Art, 2 = hohe  Verantwortung für 
diese Art, 3 = Verantwortung für diese Art; Rote Liste Niederösterreich:  0 = verschollen,  1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, 5 = nicht gefährdet, 6 = Sta tus nicht genau bekannt, I = gefährdeter Vermehrungs-
gast, III = gefährdeter Übersommerer und Überwinterer )  
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8.2.3  Ergebnisse der Punkttaxierungen nach BirdLife  Leitfaden  

Bei den Punkttaxierungen im Winter 2022/23 /24  und in der Brutsaison 2023 /2024 , wurden insgesamt 
1.285  Minuten fliegende r hoch prioritärer und prioritäre r Vogelarten  im 500 Meter Kreis der Beobach-
tungspunkte  beobachtet.  Im Planungsraum wurden 49 1 Minuten fliegender prioritärer Vogelarten und im 
Prüfraum 794  Minuten gezählt (siehe Tabelle 15 ). (Anmerkung: Jede angefangene Minute wurde aufge-
rundet). Von der gesamten Minutenanzahl entfielen 85 Minuten auf Gänse (84 Bläßgänse und 1 Grau-
gans), welche alle vom Beobachtungspunkt 1 kurz über den Punkt durch den Beobachtungskreis fliegend 
gesehen wur den. Je eine Minute im Kreis entfiel auf Eulen (Sumpfohreule) und Störche (Weißstorch). 
Außerdem entfallen 3 Minuten auf Raubwürger Sichtungen. Der Rest waren Greifvögel (inklusive Falken).  

Die meisten Minuten im Kreis machte d er Rotmilan  mit 307  Minuten aus . Von der Rohrweihe wurde n 
insgesamt 124 Minuten dokumentiert .  Diese wurde vor allem am Beobachtungspunkt 13 ( 93  Minuten im 
Kreis) gesichtet, dort liegt nordöstlich des Beobachtungspunktes ein Teich mit einem Schilfbestand, wo 
diese 2023 brütete  (Abbildung 14 ) .  

Auf den Kaiseradler entfallen insgesamt 264 Minuten i n den  Beobachtungskreis en, davon 120 Minuten im 
Planungsraum.  Der Seeadler konnte insgesamt 159 Minuten (140 Minuten im Prüfraum) beobachtet wer-
den.   

Auf  die Bläßgans entfallen  84 Minuten, dabei handelte es sich um zwei Gänsetrupps, welche am Beobach-
tungspunkte 1 kurz durch den Beobachtungskreis flogen. Weiters konnte die Kornweihe 94  Minuten, der 
Schwarzmilan 26  Minuten und die Wiesenweihe 8 Minuten noch relativ häufig beobachtet werden.  

Am Meisten Beobachtungen  (288 Minuten im Kreis)  waren am Beobachtungspunkt 1 3.  Dann folgen die 
Beobachtungspunkte 2 und 1 mit 152  bzw. 146  Minuten im Kreis von hoch prioritären Arten. Am Beobach-
tungspunkt 6 gab es insgesamt nur 6 Minuten Flugzeit von hoch prioritären Art en. Eine detaillierte Auflis-
tung der Flugzeiten im 500m Bereich der Beobachtungspunkte ist in Tabelle 15  ersichtlich.  

Beobachtungspunkt  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Planungs-
raum  

Prüf-
raum  Gesamt  

Art  Minuten im 500m Kreis pro Beobachtungspunkt  Minuten im 500 Kreis  

Baumfalke  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Bläßgans  84  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84  0 84  

Kaiseradler  18  33  31  28  10  2 22  24  35  39  19  1 2 120  144  264  

Kiebitz  0 1 0 0 3 0 0 2 0 60  3 5 84  4 154  158  

Kornweihe  4 45  11  26  1 2 0 3 2 0 0 0 0 87  7 94  

Merlin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

Raubwürger  0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Rohrweihe  2 0 2 1 9 0 2 3 0 1 4 7 93  14  110  124  

Rotmilan  31  64  11  19  12  0 45  8 11  30  25  9 42  137  170  307  

Sakerfalke  0 0 0 0 1 0 44  0 0 0 0 0 0 1 44  45  

Schwarzmilan  0 0 0 1 6 2 11  4 0 2 0 0 0 7 19  26  

Schwarzstorch  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seeadler  7 7 3 1 1 0 10  4 15  3 43  0 65  19  140  159  

Sumpfohreule  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Weißstorch  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

Wespenbussard  0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Wiesenweihe  0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 3 8 
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Summe  146  152  65  77  51  6  135  49  63  136  94  23  288  491  794  1285  

 

Tabelle 15 :  Dar stellung der Verteilung der Minuten fliegender Indiv. im 500m, Kreis auf unterschiedliche Arten und die 13 Be-
obachtungspunkte  

Vergleicht man die Minuten von fliegenden hoch prioritären Vogelarten pro Stunde der Wintererhebungen 
im Planungsraum mit den Erhebungen der Brutsaison sowohl im Prüfraum als auch im Planungsraum, fällt 
auf, dass die höchste Aktivität im Planungsraum im Winter war (siehe Tabelle 16). Diese Aktivität geht zu 
einem großen Teil auf die Aktivität von Blässgänsen (2,10 min/h), Kornweihe (1,90 min/h) und Rotmilan 
(1,50 min/h) zurück. Die Ergebnisse der Flugfrequenzen im Planungsraum während der Brutsaison zeigen, 
dass der Kaiseradler (0,81 min/h) und der Rotmilan (0,53 min/h) die höchsten Flugfrequenzen aufweisen. 
Im Prüfraum während der Brutsaison weist wieder der Rotmilan (1,18 min/h) die höchste Flugfrequenz, ge-
folgt von Kiebitz (1,07 min/h) und Kaiseradler (1,00 min/h), auf. Die Flugfrequenzen aller relevanten Arten 
sind in Tabelle 16 dargestellt.  
 

Art  
Winter  Brutsaison  Gesamt  Brutsaison  Gesamt 

UG 
(min/h)  

Planungsraum  
(min/h)  

Planungsraum  
(min/h)  

Planungsraum  
(min/h)  

Prüfraum  
(min/h)  

Baumfalke  0,00  0,01  0,01  0,00  0,00  
Blässgans  2,10  0,00  0,65  0,00  0,31  
Kaiseradler  0,10  0,81  0,92  1,00  0,96  

Kiebitz  0,03  0,02  0,03  1,07  0,58  
Kornweihe  1,90  0,08  0,67  0,05  0,34  

Merlin  0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  
Raubwürger  0,08  0,00  0,02  0,00  0,01  

Rohrweihe  0,00  0,10  0,11  0,76  0,45  
Rotmilan  1,50  0,53  1,05  1,18  1,12  
Sakerfalke  0,00  0,01  0,01  0,31  0,16  

Schwarzmilan  0,10  0,02  0,05  0,13  0,09  
Seeadler  0,20  0,08  0,15  0,97  0,58  

Sumpfohreule  0,03  0,00  0,01  0,00  0,00  
Weißstorch  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  
Wespenbussard  0,00  0,06  0,06  0,00  0,03  

Wiesenweihe  0,00  0,03  0,04  0,02  0,03  
Summe  6,03  1,74  3,77  5,51  4,69  

 

Tabelle 16 :  Auswertung der durchschnittlichen Minuten  pro Stunde  im 500 m Kreis getrennt nach Winter und Brutsaison aller  
hoch  prioritären und prioritären Vogelarten nach BIRD LIFE 2021  

 

8.3  Bewertung des Ist -Zustands  

8.3.1  Einstufung der Sensibilität  

Den 157 nachgewiesenen Vogelarten wurde im Anschluss ein Mortalitäts -Gefährdungs - Index (MGI) zuge-
wiesen, welcher die speziesspezifische Sensibilität  anzeigt. Dieser ist ein Verschnitt aus dem populati-
onsbiologischem Sensitivitätsindex (PSI) und dem naturschutzfachlichen Wertindex (NWI). Der PSI 
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Flussregenpfei-
fer  4  3  BV (U)  III.6  3 mittel  

Gänsesäger  4  3  NG (U)  III.6  4 mittel  
Gartenbaumläu-
fer  5  4  BV (U)  IV.8  -  gering  

Gartengrasmü-
cke  5  5  DZ IV. 9 -  gering  

Gebirgsstelze  6  5  BV (U)  IV. 10  -  gering  
Gelbspötter  5  4  BV IV.8  -  gering  
Gimpel  5  5  NG IV.9  -  gering  
Girlitz  5  5  BV IV. 9 -  gering  
Goldammer  5  4  BV IV.8  -  mittel  
Goldregenpfei-
fer  3  3  DZ IV.8   gering  

Grauammer  4  3  NG III.6  3!  mittel  
Graugans  4  4  ÜF III.7  2 hoch  
Graureiher  4  4  NG III. 7 4!  mittel  
Grauschnäpper  6  4  DZ IV.9  -  gering  
Grauspecht  5  4  BV (U)  IV.8  -  gering  
Großer Brachvo-
gel  3  1  DZ III.6  1!  hoch  

Grünling  5  5  BV IV.9  -  gering  
Grünspecht  5  4  BV (U)  IV.8  -  gering  
Habicht  3  4  NG III.6  4 mittel  
Halsband-
schnäpper  6  4  BV (U)  IV. 9  -  gering  

Haubenlerche  4  1  BV II.4  -  hoch  
Hausrotschwanz  6  5  BV IV. 10  -  gering  
Haussperling  6  4  BV IV. 9 -  gering  
Heckenbrau-
nelle  5  5  BV (U)  IV. 9 -  gering  

Heringsmöwe  2  3  NG (U)  III.7   mittel  
Höckerschwan  3  5  NG III.7  -  mittel  
Hohltaube  5  4  NG IV.8  4!  mittel  
Kaiseradler  1  1  NG I.1  III  sehr hoch  
Kampfläufer  X 1  DZ II.5   hoch  
Kernbeißer  4  4  BV III. 7 -  mittel  
Kiebitz  3  2  BV II.4  3 sehr hoch  
Klappergrasmü-
cke  6  5  BV IV. 10  -  gering  

Kleiber  6  5  BV IV. 10  -  gering  
Kleinspecht  5  4  BV (U)  IV.8  6 gering  
Knäkente  4  1  NG (U)  II.4  2 sehr hoch  
Kohlmeise  6  5  BV IV. 10  -  gering  
Kolkrabe  4  4  BV (U)  III. 7 -  mittel  
Kormoran  3  2  ÜF II.4  0 hoch  
Kornweihe  3  2  NG II.5  0/III  hoch  
Krickente  4  3  NG (U)  III.6  5 mittel  
Kuckuck  5  5  BV IV.9  -  gering  
Lachmöwe  3  3  NG II.5  2 sehr hoch  
Löffelente  4  3  NG III.6  1 sehr hoch  
Mauersegler  3  4  NG III.6  -  mittel  
Mäusebussard  3  4  BV III.6  -  mittel  
Mehlschwalbe  5  4  BV (U)  IV.8  -  gering  
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Merlin  X 3  NG III.6   mittel  
Misteldrossel  5  5  BV (U)  IV. 9 -  gering  
Mittelmeer-
möwe  3  2  NG II.4   hoch  

Mittelspecht  5  4  BV (U)  IV.8  3!  mittel  
Mönchsgrasmü-
cke  5  5  BV IV.9  -  gering  

Nachtigall  5  4  BV IV.8  4!  mittel  
Neuntöter  5  4  BV IV.8  -  gering  
Pirol  4  4  BV III.7  -  mittel  
Raubwürger  3  1  NG I.3  1 VIII  sehr hoch  
Rauchschwalbe  5  4  BV IV.8  -  gering  
Raufußbussard  3  1  NG II.5   hoch  
Rebhuhn  5  3  BV III.7  3!  mittel  
Ringeltaube  5  5  BV IV. 9 -  gering  
Rohrammer  5  4  BV IV.8  -  gering  
Rohrschwirl  5  4  BV (U)  IV.8  3 mittel  
Rohrweihe  3  4  BV III.6  3 hoch  
Rotfußfalke  3  1  NG (U)  II.5  I  hoch  
Rotkehlchen  6  5  BV (U)  IV. 10  -  gering  
Rotmilan  3  1  NG I.3  1!  sehr hoch  
Rotschenkel  3  2  BV (U)  II.4  1 sehr hoch  
Saatkrähe  4  4  NG III. 7 3!  mittel  
Sakerfalke  1  1  NG I.1  1!  sehr hoch  
Schafstelze  5  3  BV III.7  2 hoch  
Schilfrohrsänger  5  4  BV IV.8  4 mittel  
Schleiereule  4  2  BV (U)  II.5  1!  sehr hoch  
Schneeammer  4  2  DZ III.7   mittel  
Schwanzmeise  5  5  BV (U)  IV. 9 -  gering  
Schwarzkehl-
chen  5  4  BV IV.8  -  gering  

Schwarzmilan  2  2  NG I.3  2!  sehr hoch  
Schwarzspecht  4  4  BV III.7  -  mittel  
Schwarzstorch  3  4  NG III.6  4!  mittel  
Seeadler  2  2  NG I.3  0/III  sehr hoch  
Silbermöwe  2  1  NG (U)  II.5   hoch  
Silberreiher  4  4  NG III.7  4 hoch  
Singdrossel  5  5  BV IV.9  -  gering  
Sperber  4  4  NG III.7  -  mittel  
Sperbergrasmü-
cke  5  4  BV IV.8  4!  mittel  

Star  5  5  BV IV.9  -  gering  
Steinkauz  3  1  BV (U)  I.3  1!  sehr hoch  
Steinschmätzer  6  3  DZ IV.8  5 gering  
Steppenmöwe  2  3  NG III.6   mittel  
Steppenweihe  3  1  DZ II.5   hoch  
Stieglitz  5  5  BV IV.9  -  gering  
Stockente  5  4  BV IV.8  -  gering  
Sturmmöwe  2  2  NG I.3   sehr hoch  
Sumpfmeise  5  5  BV IV.9  -  gering  
Sumpfohreule  3  2  NG II.4  0 hoch  
Sumpfrohrsän-
ger  5  5  BV IV. 9 -  gering  
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Tafelente  3  2  NG II.4  -  hoch  
Tannenmeise  6  5  DZ IV. 10  -  gering  
Teichhuhn  5  4  BV (U)  IV.8  -  mittel  
Teichrohrsänger  5  5  BV IV.9  -  gering  
Türkentaube  5  5  BV IV. 9 -  gering  
Turmfalke  5  4  BV IV.8  -  mittel  
Turteltaube  4  3  BV III.6  -  mittel  
Wacholderdros-
sel 5  3  NG III. 7 -  gering  

Wachtel  5  3  BV III.7  3!  hoch  
Waldbaumläufer  6  5  BV (U)  IV. 10  -  gering  
Waldkauz  4  4  BV (U)  III.7  -  mittel  
Waldlaubsänger  5  4  BV IV.8  -  gering  
Waldohreule  4  4  BV III.7  -  mittel  
Waldschnepfe  4  4  DZ III.7  5 mittel  
Waldwasserläu-
fer  4  2  DZ III.7  I!  mittel  

Wasseramsel  5  4  NG (U)  IV.8  4 mittel  
Wasserralle  5  4  BV (U)  IV.8  2 mittel  
Weißstorch  3  4  NG III.6  4!  hoch  
Wendehals  5  3  BV III.7  3 mittel  
Wespenbussard  3  4  NG III.6  4 hoch  
Wiesenpieper  4  2  DZ IV.9  3!  gering  
Wiesenweihe  3  2  NG II.4  1!  sehr hoch  
Wintergold-
hähnchen  7  4  DZ V.10  -  gering  

Zaunkönig  6  5  BV V.10  -  gering  
Zilpzalp  6  5  BV V.10  -  sehr gering  
Zwergmöwe  X 3  NG (U)  III.7   mittel  
Zwergtaucher  4  4  BV (U)  III.7  -  mittel  

 

Tabelle 17 :  Sensibilitätsbewertung der nachgewiesenen Vogelarten (ergänzt um die Arten von Ökoteam und aus orntiho.at)  

Da die Sensibilität nur eine allgemeine Wertigkeit einer Vogelart darstellt wird jeder Vogelart in weiterer 
Folge eine Vorhabens - typische Gefährdung zugeordnet um die Vorhabens - typische Mortalitätsgefährdung, 
Störwirkungen und möglichen Lebensraumverlust durch das Projekt aufzuzeigen . Das heißt jeder Art wird 
ein artspezifisches Kollisionsrisiko an einer WEA und/oder eine Störanfälligkeit zugeordnet und mit der 
Aufenthaltshäufigkeit im UG bzw. im WP -Areal (als Lebensraum), unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Flughöhe, verknüpft. Die E rgebnisse zu den relevantes ten Arten werden im Anschluss verbal -argumenta-
tiv abgehandelt . 
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8.3.2  Voraussichtliche Auswirkungen  des Vorhabens  (Wirkintensität)  

8.3.2.1  Auswirkungen während der Bauphase  

Während der Bauphase ist im Allgemeinen mit Störwirkungen durch Lärm, Staub, Fahrten und die Anwe-
senheit von Menschen zu rechnen . Da im vorliegenden Fall meist ohnehin stark genutzte und stark anth-
ropogen geprägte Biotoptypen betroffen sind, entsprechen  diese Auswirkungen  hinsichtlich ihrer Art in 
etwa jenen Störwirkungen wie sie durch landwirtschaftliche Nutzung im Gebiet bereits vorkommen. Hin-
sichtlich Störintensität ist kurzzeitig aber mit erheblichen Steigerungen zu rechnen.  

Eine stärkere Störwirkung ergibt sich durch die Vorbereitungen der Bauphase, wie dem Abtragen der 
oberen Bodenschichten und dem Aufschütten von Montageflächen. Dabei können brütende Vögel gestört 
und Brutplätze zerstört werden. Je nach Jahreszeit ist somit  kleinräumig mit negativen Auswirkungen auf 
einzelne Vogelarten zu rechnen. Im Speziellen betroffen von diesen Vorbereitungsarbeiten sind im UG 
häufig vorkommende Bodenbrüter, insbesondere  Schafstelzen  (Rebhühner und Feldlerchen ). Für die ge-
nannten Arten e rgibt sich eine mittlere  Wirkintensität durch die Bauphase, während die Wirkintensität 
auf andere Vogelarten als gering  bis vernachlässigbar  eingestuft wird. Auch die Wirkintensität auf 
Baum - und Heckenbrüter wird als gering bis vernachlässigbar  eingestuft, da Fällungen nicht geplant 
sind (aber auch nicht völlig ausgeschlossen werden können, siehe daher Kapitel 8.4  Maßnahmen ).    

8.3.2.2  Auswirkungen währen d  der Betriebsphase  

Während der Betriebsphase der WEA spielt neben den direkten Kollisionen auch der Lebensraumverlust 
eine Rolle. Lebensraumverlust kann einerseits durch den direkten Flächenbedarf des Vorhabens entste-
hen, andererseits aber auch durch Barrierewirkungen und Me ideverhalten. Dieser indirekte Flächenverlust 
kann in unterschiedlicher Form auf verschiedene Vogelarten wirken. Neben primär kollisionsgefährdeten 
Arten gibt es ebenso besonders störempfindliche Arten, welche durch Emissionen von Schall, Schatten 
oder Lic ht negativ beeinträchtigt werden.  

Dasselbe gilt für Störungen durch menschliche Nutzung des Gebietes. Einerseits vorhabenbedingte Stö-
rungen durch Wartungs -  und Servicepersonal, andererseits Störungen durch erhöhte Nutzungsfrequenzen 
Dritter, welche beispielsweise die ausgebauten Wege verme hrt nutzen. Auch diese Störungen haben 
Meideverhalten in unterschiedlichster Form durch manche Vogelarten zur Folge.  

Die direkten Kollisionen von Vögeln an WEA stellen den gravierendsten direkten, negativen Eingriff dar. 
Durch Kollisionen kommt es zu einem unmittelbaren Verlust eines Einzelindividuums durch das Vorhaben. 
Dies kann bei seltenen Arten mit geringer Reproduk tionsrate, wie Kaiseradler oder Rotmilan, erheblich 
negative Auswirkungen zur Folge haben. Neben der Häufigkeit einer bestimmten Spezies im WP -Areal 
spielt hierbei vor allem die speziesspezifische Kollisionsrate eine wesentliche Rolle. Diese zwei Aspekte 
spielen bei der Beurteilung der Wirkintensität auf viele Vogelarten die Hauptrolle.  

Betrachtet man die nachgewiesenen Vogelarten nach ihrer Kollisionsgefahr für sich so entsteht eine Rang-
liste der windkraftrelevantesten Vogelarten im geplanten WP Unterstinkenbrunn anhand ihrer allgemeinen 
Mortalitäts -Gefährdung. Diese Auflistung (siehe  Tabelle 18 ) zeigt die allgemeine Relevanz von Tötungen 
der nachgewiesenen Arten bei Windenergieprojekten generell, beinhaltet aber noch keinerlei Aussagen 
über Störwirkungen, Lebensraumverluste oder generell über die Häufigkeit und Verteilung der nachge-
wiesenen Voge larten im WP Unterstinkenbrunn und somit noch keine Einstufung des konkreten Ein-
griffsausmaßes.  

Da das Eingriffsausmaß aber primär von der Häufigkeit der Vogelarten im Planungsraum abhängt und 
dementsprechend von der Anzahl der Nachweise, der Flugrouten und -höhen, ergibt sich für die  Wirkin-
tensität, sowohl bezogen auf Kollision als auch auf andere Faktoren, i nsgesamt ein anderes Bild.   
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Dazu wurde in der folgenden Tabelle der Status der entdeckten Vogelarten im Gebiet herangezogen und 
mit dem Kollisionsrisiko  (nach BERNOTAT &  DIERSCHKE, 2021)  verschnitten. Daraus ergibt sich die Wirkin-
tensität (siehe Tabelle 18 ).   

Art  Kollisionsrisiko   Status im Planungsraum  Wirkintensität  

Höckerschwan  mittel  sehr seltener NG  vernachlässigbar  

Blässgans  gering  seltener ÜF  vernachlässigbar  

Graugans  gering  seltener ÜF  vernachlässigbar  

Brandgans  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Krickente  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Stockente  hoch  sehr seltener NG  gering  

Knäkente  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Löffelente  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Tafelente  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Gänsesäger  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Rebhuhn  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Wachtel  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Zwergtaucher  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Kormoran  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Silberreiher  gering  sehr seltener NG  vernachlässigbar  

Graureiher  mittel  seltener ÜF  gering  

Schwarzstorch  hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Weißstorch  sehr hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Wespenbussard  hoch  sehr seltener NG  gering  

Schwarzmilan  sehr hoch  sehr seltener NG  gering  

Rotmilan  sehr hoch  häufiger NG  sehr hoch  

Seeadler  sehr hoch  häufig er NG  sehr hoch  

Rohrweihe  hoch  seltener NG  mittel  

Kornweihe  hoch  sehr seltener NG  gering  

Steppenweihe  hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Wiesenweihe  sehr hoch  sehr seltener NG  gering  

Habicht  hoch  sehr seltener NG  gering  

Sperber  hoch  sehr seltener NG  gering  

Mäusebussard  hoch  seltener BV  mittel  

Adlerbussard  hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Raufußbussard  mittel  sehr seltener NG  vernachlässigbar  

Kaiseradler  sehr hoch  häufiger NG  sehr hoch  

Fischadler  sehr hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Turmfalke  sehr hoch  seltener BV  mittel  
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Rotfußfalke  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Merlin  mittel  sehr seltener NG  vernachlässigbar  

Baumfalke  sehr hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Sakerfalke  sehr hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Wasserralle  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Teichhuhn  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Blässhuhn  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Goldregenpfeifer  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Kiebitz  mittel  sehr seltener NG  vernachlässigbar  

Flussregenpfeifer  mittel  Einzelnachwei s vernachlässigbar  

Großer Brachvogel  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Kampfläufer  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Waldwasserläufer  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Dunkler Wasserläufer  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Bruchwasserläufer  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Rotschenkel  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Waldschnepfe  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Bekassine  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Zwergmöwe  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Lachmöwe  sehr hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Sturmmöwe  hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Heringsmöwe  sehr hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Silbermöwe  sehr hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Steppenmöwe  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Mittelmeermöwe  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Hohltaube  gering  sehr seltener NG  vernachlässigbar  

Ringeltaube  mittel  seltener BV  gering  

Türkentaube  gering  seltener BV  vernachlässigbar  

Turteltaube  gering  seltener BV  vernachlässigbar  

Kuckuck  gering  seltener BV  vernachlässigbar  

Schleiereule  mittel  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Steinkauz  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Waldkauz  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Waldohreule  mittel  sehr seltener BV  vernachlässigbar  

Sumpfohreule  hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Mauersegler  mittel  seltener NG  gering  

Eisvogel  vernachlässigbar  sehr seltener BV  vernachlässigbar  

Bienenfresser  gering  seltener NG  vernachlässigbar  
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Wendehals  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Grauspecht  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Grünspecht  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Schwarzspecht  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Buntspecht  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Blutspecht  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Mittelspecht  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Kleinspecht  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Haubenlerche  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Feldlerche  mittel  häufiger BV  mittel  

Rauchschwalbe  gering  häufiger NG  gering  

Mehlschwalbe  gering  häufiger NG  gering  

Baumpieper  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Wiesenpieper  vernachlässigbar  seltener DZ  vernachlässigbar  

Schafstelze  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Gebirgsstelze  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Bachstelze  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Wasseramsel  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Zaunkönig  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Heckenbraunelle  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Rotkehlchen  gering  seltener BV  vernachlässigbar  

Nachtigall  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Blaukehlchen  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Hausrotschwanz  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Braunkehlchen  vernachlässigbar  sehr seltener DZ  vernachlässigbar  

Schwarzkehlchen  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Steinschmätzer  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Amsel  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Wacholderdrossel  vernachlässigbar  häufiger NG  vernachlässigbar  

Singdrossel  gering  seltener BV  vernachlässigbar  

Misteldrossel  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Feldschwirl  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Rohrschwirl  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Gelbspötter  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Schilfrohrsänger  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Sumpfrohrsänger  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Teichrohrsänger  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Drosselrohrsänger  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  
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Sperbergrasmücke  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Klappergrasmücke  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Dorngrasmücke  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Gartengrasmücke  vernachlässigbar  seltener DZ  vernachlässigbar  

Mönchsgrasmücke  gering  häufiger BV  gering  

Waldlaubsänger  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Zilpzalp  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Fitis  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Wintergoldhähnchen  gering  seltener DZ  vernachlässigbar  

Grauschnäpper  vernachlässigbar  seltener DZ  vernachlässigbar  

Halsbandschnäpper  vernachlässigbar  sehr seltener BV  vernachlässigbar  

Schwanzmeise  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Blaumeise  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Kohlmeise  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Tannenmeise  vernachlässigbar  seltener DZ  vernachlässigbar  

Sumpfmeise  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Kleiber  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Waldbaumläufer  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Gartenbaumläufer  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Beutelmeise  gering  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Pirol  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Neuntöter  gering  häufiger BV  gering  

Raubwürger  gering  seltener NG  vernachlässigbar  

Eichelhäher  vernachlässigbar  seltener NG  vernachlässigbar  

Elster  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Dohle  vernachlässigbar  sehr seltener BV  vernachlässigbar  

Saatkrähe  vernachlässigbar  seltener NG  vernachlässigbar  

Aaskrähe  gering  häufiger BV  gering  

Kolkrabe  hoch  seltener NG  mittel  

Star  gering  seltener BV  vernachlässigbar  

Haussperling  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Feldsperling  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Buchfink  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Bergfink  vernachlässigbar  seltener NG  vernachlässigbar  

Girlitz  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Grünling  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Stieglitz  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Erlenzeisig  vernachlässigbar  seltener NG  vernachlässigbar  
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Bluthänfling  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Gimpel  vernachlässigbar  seltener NG  vernachlässigbar  

Kernbeißer  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Schneeammer  vernachlässigbar  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Goldammer  vernachlässigbar  häufiger BV  vernachlässigbar  

Rohrammer  vernachlässigbar  seltener BV  vernachlässigbar  

Grauammer  hoch  Einzelnachweis  vernachlässigbar  

Tabelle 18 :  Einstufung der Kollisionsgefahr und Gegenüberstellung mit dem  Status im Gebiet und in weiterer Folge Einstufung 
der Wirkintensität  
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8.3.3  Einstufung der Eingriffserheblichkeit  

Nach dem Verschneiden der Sensibilität mit der Wirkintensität ergibt sich für den Rotmilan , den Seeadler  
und den Kaiseradler eine sehr hohe Eingriffserheblichkeit, für die Schafstelze eine hohe Eingriffserheb-
lichkeit und für die Arten Wiesenweihe, Schwarzmilan, Wespenbussard, Rohrweihe,  Kornweihe , Mäuse-
bussard,  Turmfalke, Rebhuhn, Feldlerche und Kolkrabe eine mittlere Eingriffserheblichkeit. Für alle ande-
ren Arten sind die Eingriffe durch den geplanten Windpark nur  in einem  gering en oder vernachlässigbar en 
Ausmaß erheblich  (siehe folgende Tabelle).  
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Art  Sensibilität (MGI) NÖ  Wirkintensität  Eingriffserheblichkeit  

Rotmilan  sehr hoch  sehr hoch  sehr hoch  

Kaiseradler  sehr hoch  sehr hoch  sehr hoch  

Seeadler  sehr hoch  sehr hoch  sehr hoch  

Schafstelze  hoch  mittel  hoch  

Wiesenweihe  sehr hoch  gering  mittel  

Wespenbussard  hoch  gering  mittel  

Schwarzmilan  hoch  gering  mittel  

Kornweihe  hoch  gering  mittel  

Rohrweihe  mittel  mittel  mittel  

Mäusebussard  mittel  mittel  mittel  

Turmfalke  mittel  mittel  mittel  

Feldlerche  mittel  mittel  mittel  

Rebhuhn  mittel  mittel  mittel  

Kolkrabe  mittel  mittel  mittel  

Löffelente  sehr hoch  vernachlässigbar  gering  

Sakerfalke  sehr hoch  vernachlässigbar  gering  

Sturmmöwe  sehr hoch  vernachlässigbar  gering  

Mittelmeermöwe  sehr hoch  vernachlässigbar  gering  

Schleiereule  sehr hoch  vernachlässigbar  gering  

Steinkauz  sehr hoch  vernachlässigbar  gering  

Graugans  hoch  vernachlässigbar  gering  

Brandgans  hoch  vernachlässigbar  gering  

Krickente  hoch  vernachlässigbar  gering  

Knäkente  hoch  vernachlässigbar  gering  

Tafelente  hoch  vernachlässigbar  gering  

Kormoran  hoch  vernachlässigbar  gering  

Weißstorch  hoch  vernachlässigbar  gering  

Steppenweihe  hoch  vernachlässigbar  gering  

Raufußbussard  hoch  vernachlässigbar  gering  

Adlerbussard  hoch  vernachlässigbar  gering  

Rotfußfalke  hoch  vernachlässigbar  gering  

Wasserralle  hoch  vernachlässigbar  gering  

Kiebitz  hoch  vernachlässigbar  gering  

Kampfläufer  hoch  vernachlässigbar  gering  

Rotschenkel  hoch  vernachlässigbar  gering  

Lachmöwe  hoch  vernachlässigbar  gering  

Silbermöwe  hoch  vernachlässigbar  gering  
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Sumpfohreule  hoch  vernachlässigbar  gering  

Eisvogel  hoch  vernachlässigbar  gering  

Haubenlerche  hoch  vernachlässigbar  gering  

Stockente  mittel  gering  gering  

Graureiher  mittel  gering  gering  

Habicht  mittel  gering  gering  

Sperber  mittel  gering  gering  

Mauersegler  mittel  gering  gering  

Mehlschwalbe  mittel  gering  gering  

Neuntöter  mittel  gering  gering  

Ringeltaube  gering  gering  gering  

Rauchschwalbe  gering  gering  gering  

Mönchsgrasmücke  gering  gering  gering  

Aaskrähe  gering  gering  gering  

Höckerschwan  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Gänsesäger  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Rebhuhn  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Wachtel  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Zwergtaucher  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Silberreiher  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Schwarzstorch  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Fischadler  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Merlin  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Baumfalke  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Teichhuhn  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Blässhuhn  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Flussregenpfeifer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Großer Brachvogel  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Waldwasserläufer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Dunkler Wasserläufer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Bruchwasserläufer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Waldschnepfe  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Bekassine  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Zwergmöwe  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Heringsmöwe  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Steppenmöwe  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Turteltaube  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Waldkauz  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  
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Waldohreule  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Bienenfresser  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Wendehals  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Grauspecht  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Grünspecht  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Schwarzspecht  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Blutspecht  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Mittelspecht  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Kleinspecht  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Nachtigall  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Rohrschwirl  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Drosselrohrsänger  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Pirol  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Raubwürger  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Elster  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Dohle  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Saatkrähe  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Kernbeißer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Schneeammer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Goldammer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Grauammer  mittel  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Blässgans  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Goldregenpfeifer  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Hohltaube  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Türkentaube  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Kuckuck  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Buntspecht  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Haubenlerche  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Baumpieper  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Wiesenpieper  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Gebirgsstelze  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Bachstelze  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Wasseramsel  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Zaunkönig  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Heckenbraunelle  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Rotkehlchen  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Blaukehlchen  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Hausrotschwanz  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  
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Braunkehlchen  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Schwarzkehlchen  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Steinschmätzer  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Amsel  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Wacholderdrossel  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Singdrossel  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Misteldrossel  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Feldschwirl  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Gelbspötter  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Schilfrohrsänger  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Sumpfrohrsänger  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Teichrohrsänger  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Sperbergrasmücke  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Klappergrasmücke  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Dorngrasmücke  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Gartengrasmücke  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Waldlaubsänger  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Fitis  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Wintergoldhähnchen  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Grauschnäpper  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Halsbandschnäpper  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Schwanzmeise  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Blaumeise   gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Kohlmeise  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Tannenmeise  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Sumpfmeise  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Kleiber  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Waldbaumläufer  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Gartenbaumläufer  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Beutelmeise  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Eichelhäher  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Star  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Haussperling  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Feldsperling  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Buchfink  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Bergfink  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Girlitz  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Grünling  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  
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Stieglitz  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Erlenzeisig  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Bluthänfling  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Gimpel  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Rohrammer  gering  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Zilpzalp  vernachlässigbar  vernachlässigbar  vernachlässigbar  

Tabelle 19 :  Verschneidung von Sensibilität und Wirkintensität zur Eingriffserheblichkeit  
 

8.3.3.1  Bewertung  ausgewählter Arten  

Die Arten werden hier sortiert nach der Eingriffserheblichkeit beschrieben, am Anfang kommen alle Arten 
mit einer sehr hohen Eingriffserheblichkeit, dann jene mit einer hohen und jene mit einer mittleren  Ein-
griffserheblichkeit. Zum Abschluss werden noch einige ausgewählte Arten mit einer geringen oder sehr 
geringen Eingriffserheblichkeit beschrieben.  Das Kollisionsrisiko beruht auf der Klassifizierung von BERNO-

TAT &  DIERSCHKE, 2021 . 

8.3.3.1.1  Kaiseradler  

Laut Dvorak (2019) brüteten in Österreich 11 bis 19 Kaiseradlerpaare. Bei einer Presseaussendung gab 
BirdLife  für 2023  42 Brutpaare an. Der Kaiseradler wird in der roten Liste Österreichs als stark gefährdet 
(EN = endangered ) eingestuft, weiters setzt BirdLife  Österreich ihn in  der Ampelliste auf Rot . Zusätzlich 
wird er im Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie gelistet und Österreich  hat durch seine Einstufung in Spec . 
1 eine besondere Verantwortung für diese Art. Daher wird die Sensibilität des Kaiseradlers a ls sehr hoch 
eingestuft.  

Laut der europäischen Kollisionsopfer Statistik von Dürr (Stand 9. August 2023) gab es in Europa bisher 
3 Kollisionen von Kaiseradlern, alle davon in Österreich. Allerdings gibt BirdLife  Österreich (2021) im 
Leitfaden 5 Kollisionen von Kaiseradlern mit WEA in Österreich an. Laut einer Presseaussendung von 
BirdLife  kollidierten heuer (2023) 4  Kaiseradler mit Windkraftanlagen. Das  Kollisionsrisiko des Kaiseradlers 
mit Windenergieanlagen (WEA)  wird  angelehnt an  BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021)  als sehr hoch beurteilt.  

Die Erhebungen haben sich unter anderem auf diese Art konzentriert. Insgesamt wurden 93  Flugwege 
des Kaiseradlers im Prüfraum identifiziert  (siehe Abbildung 6 und Abbildung 7) , vor allem im westlichen 
und östlichen Teil des Prüfraumes wurde dieser öfter gesichtet. Im Planungsraum wurde er 42 -mal  ge-
sichtet und war während der BirdLife Erhebungen  2022/23 /24  insgesamt 1 20  Minuten innerhalb des Pla-
nungsraumes und weitere 144  Minuten i n den  Kreis en des Prüfraumes zu sehen . Daher ergibt sich eine 
Frequenz von 0,1 Minuten  pro Stunde  fliegender Kaiseradler im Winter und von  rund  0, 8 Minuten pro 
Stunde in der Brutsaison innerhalb des Planungsraumes. Im Prüfraum ist diese Frequenz mit  1,00  Minuten 
fliegende Kaiseradler pro Stunde höher als im Planungsraum.  

Bei den Brutvogelerhebungen 2023  wurde im nördlichen Bereich des Prüfraums am 10.02.2023 und am 
5.04.2023 ein adulte r Kaiseradler  beim Balzen beobachtet. Außerdem wurde im nördlichen Bereich des 
Prüfraumes und vor allem nördlich des Prüftraumes mehrmals ein Kaiseradlerpaar beobachtet.  Ein Indi-
viduum dieses Paares ist besendert. Um dem nachzugehen, fanden , neben der Brutvogelerhebung, an 
zusätzlich vier Tagen  im Mai 2023  mit Fokus auf das potenzielle Kaiseradlerpaar im nördlichen Bereich 
des Prüfraums  und außerhalb des  Prüfraumes statt . Dabei wurden jedoch keine weiteren Hinweise auf 
einen potenziellen Horst Standort  in unmittelbarer Nähe des Untersuchungsgebietes gefunden.  
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Der Standort des Horstes wird im Bereich um die Thaya vermutet und könnte auch auf tschechischer Seite 
sein. Diese befindet sich außerhalb des 3km Puffers um die geplanten WEA.  

Der Kaiseradler sucht das Untersuchungsgebiet dennoch regelmäßig als Nahrungsgast auf. In Anbetracht 
der hohen Empfindlichkeit des Kaiseradlers und der potenziellen Bedeutung des Untersuchungsgebietes 
als Nahrungsgebiet für diese Art, können negative Auswi rkungen auf den Kaiseradler nicht ausgeschlossen 
werden.  

Aufgrund seiner  sehr  hohen Kollisionsgefährdung und seinem  häufigen Auftreten im Planungsraum  wird 
die Wirkintensität des Windparks (WP) Unterstinkenbrunn auf den Kaiseradler als sehr hoch angesehen. 
Daher ergibt sich nach der Verschneidung mit der Sensibilität eine sehr hohe Eingriffserheblichkeit für 
diese Art.  

Aufgrund dessen sind für den Kaiseradler Maßnahmen mit einer hohen Wirksamkeit  in das geplante Vor-
haben  integriert, wodurch eine geringe Resterheblichkeit  des Vorhabens für den Kaiseradler verbleibt . 
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Abbildung 6:  Flugwege Kaiseradler  in den Jahren 2022/23  
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Abbildung 7:  Flugwege Kaiseradler aus dem Jahr 2024  
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8.3.3.1.2  Rotmilan  

DVORAK (2019) gibt 90 bis 130 Rotmilanpaare in Österreich an. Der Bestand der Rotmilane in Österreich 
hat im letzten Jahrzehnt zugenommen. In der Roten Liste Österreichs wird der Rotmilan als gefährdet 
(VU) und in der Ampelliste von BirdLife  wird er als gelb eingestuft. Weiter s wird er in Anhang 1 der 
Vogelschutzrichtlinie gelistet. Laut dem SPEC wird der Rotmilan in Österreich als 1 eingestuft, das heißt 
dass Österreich eine sehr hohe Verantwortung für den europaweiten Bestand hat. Daher wird die Sensi-
bilität als sehr hoch ange sehen.  

Die europäische  Kollisionsopferstatistik von DÜRR (Stand 9. August 2023) weist 864  Rotmilane als Kollisi-
onsopfer von WEA au . Das Kollisionsrisiko des Rotmilans mit Windenergieanlagen wird laut BERNOTAT &  

DIERSCHKE (2021) als sehr hoch eingestuft.  

Insgesamt gab es 140  Rotmilansichtungen im Prüfraum  (siehe Abbildung 8 und  Abbildung 9) , die meisten 
davon waren innerhalb des Planungsraumes.  Während der Wintermonate, wo die Rotmilane verstärkt 
auftraten, wurde wie in der Methode von BIRDLIFE ÖSTERREICH (2021) vorgesehen , nur im Planungsraum 
untersucht.  Bei den Erhebungen nach dem BirdLife  Leitfaden im Winter 2022/23 /24  und in den Brutsai-
sonen  2023 /24  wurden insgesamt 13 7 Minuten innerhalb de r 500 Meter Beobachtungskreise i m  des Pla-
nungsraumes und weitere 1 70  Minuten im Prüfraum erhoben. Das ergibt eine Flugfrequenz von 1, 5 Minu-
ten pro Stunde fliegender Rotmilane im Winter sowie 0, 53  in der Brutsaison innerhalb des Planungsrau-
mes. Die Flugfrequenz im Prüfraum beträgt 1,18  Minuten pro Beobachtungsstunde.  

Es gibt  aber keine Hinweise auf eine Brut innerhalb des Prüfraumes. Es sollte auch erwähnt werden, dass 
die Häufigkeit der Rotmilansichtungen im Laufe der Brutsaison stark abnahm. Möglicherweise ist d as UG 
ein beliebtes Nahrungsgebiet, dass im Laufe des Brutfortschrittes aufgrund der Distanz zum Brutgebiet 
seltener aufgesucht wird. Der Rotmilan ist im Planungsraum ein sehr häufiger Nahrungsgast. Daher muss 
die Wirkintensität des Bauvorhabens auf den Rotm ilan als sehr hoch eingestuft werden. In weiterer Folge 
ergibt sich durch  seine sehr hohe Sensibilität eine sehr hohe Eingriffserheblichkeit.  Die geplanten Maß-
nahmen wirken sehr gut auf den Rotmilan, sodass nach Umsetzung der Maßnahmen eine geringe Rester-
heblichkeit verbleibt . 
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Abbildung 8:  Flugwege des Rotmilans  aus den Jahren 2022/23  (verstärktes Auftreten des Rotmilans im Planungsraum, ist sicherlich 
auch methodisch zu erklären, weil die Wintererhebungen nur im Planungsraum durchgeführt w urden)  
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Abbildung 9:  Flugwege des Rotmilans im Jahr 2024  



 Windpark Unterstinkenbrunn  
UVE - Fachbeitrag   

 

28.11.2024  | Seite 84  von 280  

 

8.3.3.1.3   Seeadler  

In Österreich brüten laut DVORAK (2019) 16 bis 33 Seeadlerpaare, laut einer Presseaussendung vom WWF 
Österreich gab es 2023 50 Brutpaare des Seeadlers in Österreich. Der Seeadler wird in der Roten Liste 
Österreichs als stark gefährdet und in der Ampelliste von BirdLife  Öster reich als gelb eingestuft. Außerdem 
ist er in Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie gelistet. Daher ergibt sich eine sehr hohe Sensibilität des 
Seeadlers.  

In der europäischen  Kollisionsopfer statistik von DÜRR (Stand 9. August 2023)  sind  490  Kollisionen von 
Seeadlern mit WEA  dokumentiert . BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021)  stuf en das Kollisionsrisiko für den Seeadler 
als sehr hoch ein.  

Die Erhebungen haben ihren Schwerpunkt unter anderem auf diese Vogelart gelegt. Insgesamt wurden 
51  Flugwege des Seeadlers identifiziert  (siehe Abbildung 10 ) . Insgesamt 21  Seeadlersichtungen gab es 
innerhalb des Planungsraumes, dabei wurden insgesamt 19  Minuten von Seeadlern innerhalb der Be-
obachtungskreise des Planungsraumes bei unseren Erhebungen erfasst. Weitere 140  Minuten wurden in-
nerhalb der Beobachtungskreise des Prüfraumes erhoben. Das bedeutet, dass der Seeadler den Planungs-
raum im Winter im Schnitt 0, 2 Minuten fliegend pro Beobachtungsstunde nutzte. In der Brutsaison wurde 
hingegen eine Flugfrequenz von 0,0 8 Minuten  pro Stunde  im Planungsraum und von 0, 97  im Prüfraum 
von dieser Art ermittelt.  

Der Seeadler sucht das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche auf. Unter anderem wurde er einmal 
mit Beute gesichtet. Ein Horststandort in unmittelbarer Nähe des geplanten Windparks ist nicht bekannt. 
Es wurden auch keine Balzflüg e beobachtet. Daher kann der Seeadler als häufiger  Nahrungsgast im Pla-
nungsraum  angesehen werden. D eshalb  ist eine sehr hohe Wirkintensität des Planungsvorhabens auf 
den Seeadler zu erwarten. In weiterer Folge ergibt sich durch seine Sensibilität und der sehr hohen  Wir-
kintensität eine  sehr  hohe Eingriffserheblichkeit für den Seeadler.  

Die geplanten Maßnahmen haben für den Seeadler eine sehr hohe Wirksamkeit, sodass eine geringe 
Resterheblichkeit für den Seeadler verbleibt.  
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Abbildung 10 :  Flugwege des Seeadlers  
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8.3.3.1.4  Schwarzmilan  

In Österreich brüten zwischen 100 und 140 Schwarzmilanpaare ( DVORAK 2019).  

Der Schwarzmilan wird in der Roten Liste Österreich als stark gefährdet (EN) und in der Ampelliste von 
BirdLife  Österreich als gelb eingestuft. Weiters ist er in Anhang der Vogelschutzrichtlinie gelistet und Ös-
terreich hat eine besondere Verantwortung für diese Art durch seine Einstufung in Stufe 3 des SPEC. 
Daher wird die Sensibilität als hoch eingestuft.  

Die europäische  Kollisionsopferstatistik von DÜRR (Stand 9. August 2023) weist 187  Schwarzmilane als 
Opfer von Windkraftanlagen auf. Das Kollisionsrisiko des Schwarzmilans mit WEA  wird  laut BERNOTAT &  

DIERSCHKE (2021)  als sehr hoch angesehen.  

Insgesamt wurde diese Art 12 -mal  im Untersuchungsgebiet gesicht et . Davon waren 4 Sichtungen im Pla-
nungsraum (siehe  Abbildung 11 ) . Alle  Schwarzmilan -Sichtungen  im Planungsraum waren Individuen, die 
den Beobachtungskreis nur kurz durchflogen . Folglich konnten nur 7 Minuten lang Schwarzmilane in den 
Beobachtungkreisen der 5 Beobachtungspunkte des Planungsraumes und 19 Minuten in dem  Beobach-
tungskreisen der 8 Beobachtungspunkte des Prüfraumes beobachtet werden. Dies lässt darauf schließen, 
dass der Schwarzmilan nur als  sehr  seltener Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet auftritt und noch 
seltener im Planungsraum.  

Deshalb wird die Wirkintensität des Projektvorhabens auf den Schwarzmilan als gering  eingestuft. Nach 
dem Verschneiden mit der Sensibilität ergibt sich eine mittlere Eingriffserheblichkeit.  

Die geplanten Maßnahmen wirken sehr gut für den Schwarzmilan, sodass nach Umsetzung dieser Maß-
nahmen eine vernachlässigbare Resterheblichkeit verbleibt.  
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Abbildung 11 :  Flugwege des Schwarzmilans  
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8.3.3.1.5  Wespenbussard  

DVORAK (2019) gibt 1.200 bis 2.000 Brutpaare als Bestand in Österreich an. Die Rote Liste Österreich stuft 
den Wespenbussard als nicht gefährdet (LC) ein. Die Ampelliste von BirdLife  setzt diese Art auf gelb und 
er ist in Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie enthalten. Daher wird die Sensibilität als hoch angesehen.  

Die europäische Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) weist 43 Wespenbussarde als Opfer von WEA 
auf. Das Kollisionsrisiko  des Wespenbussards wird  laut BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021)  als hoch eingestuft . 

Aufgrund seiner Habitatansprüche ist ein mögliches Brutvorkommen im Untersuchungsgebiet auszuschlie-
ßen. Bei den bisherigen Untersuchungen für den geplanten WP trat der Wespenbussard nur sehr selten 
im Untersuchungsgebiet auf ( Abbildung 12 ). Der Wespenbussard wurde nur an zwei Tagen (03.08.2022 
und am 17.08.2022) bei der Nahrungssuche mit insgesamt drei Sichtungen nachgewiesen. Alle drei Vögel 
flogen auch durch den Planungsraum.  

Der Wespenbussard kann daher als sehr seltener Nahrungsgast angesehen werden. Deshalb wird die 
Wirkintensität als gering beurteilt. In weiterer Folge ergibt sich eine mittlere Eingriffserheblichkeit.  

Die geplanten Maßnahmen (Anlagen Ackerbrachen) haben eine hohe Wirkintensität  und weisen für den 
Wespenbussard wichtige Nahrungsflächen auf. Nach Umsetzung dieser Maßnahmen bleibt eine vernach-
lässigbar Resterheblichkeit.  
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Abbildung 12 :  Flugwege des Wespenbussards  
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Abbildung 13 :  Flugwege der Wiesenweihe   
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8.3.3.1.7  Rohrweihe  

In Österreich brüten zwischen 350 und 500 Rohrweihenpaare ( DVORAK 2019). Die Rohrweihe wird in der 
Roten Liste Österreich als potenziell  gefährdet (NT) und in der Ampelliste von BirdLife  Österreich als gelb 
eingestuft. Weiters ist er in Anhang der Vogelschutzrichtlinie gelistet. Daher wird die Sensibilität als mittel 
eingestuft.  

Die europäische  Kollisionsopferstatistik von DÜRR (Stand 9. August 2023) weist 84 Rohrweihen  als Opfer 
von Windkraftanlagen auf. Das Kollisionsrisiko der Rohrweihe  mit WEA wird  laut BERNOTAT &  DIERSCHKE  
(2021)  als hoch angesehen.  

Die Rohrweihe brütet nördlich im Prüfraum bei einem Teich und sucht den Planungs raum  regelmäßig als 
Nahrungsgast auf  (siehe Abbildung 14 ) . Daher wird die Wirkintensität als mittel beurteilt. In weiterer 
Folge ergibt sich nach dem Verschneiden mit der Sensibilität ebenfalls eine mittlere  Eingriffserheblichkeit.  

Die geplanten Maßnahmen haben eine hohe Wirksamkeit auf die Rohrweihe. Deshalb verbleibt nach Um-
setzung dieser Maßnahmen ein e vernachlässigbare Resterheblichkeit.  

 

Abbildung 14 :  Brutvorkommen der Rohrweihe im Prüfraum  
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8.3.3.1.8  Mäusebussard  

Die Rote Liste Österreichs stuft den Mäusebussard als ungefährdet (LC) ein. In der Ampelliste von BirdLife  
Österreich wurde dieser als gelb beurteilt. Aufgrund eines Bestandes von 13.000 bis 20.000 Brutpaaren 
des Mäusebussards in Österreich (Dvorak 2019) wird die Sensibilität dieser Art  als  mittel angesehen.  

Die europäische Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) weist 1.189 Mäusebussarde  als Kollisionsopfer 
auf. Das Kollisionsrisiko des Mäusebussards mit Windkraftanlagen  wird  laut BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021) 
als hoch angesehen.  

Der Mäusebussard ist ein seltener Brutvogel im Planungsraum. Deshalb wird die Wirkintensität als mittel 
eingestuft. In weiterer Folge ergibt sich eine mittlere Eingriffserheblichkeit für den Mäusebussard.  

Da die Maßnahmenwirksamkeit für diese Art hoch ist, verbleibt eine vernachlässigbare Eingriffserheblich-
keit.  

8.3.3.1.9  Turmfalke  

Die Rote Liste Österreichs stuft den Turmfalken als ungefährdet (LC) ein. In der Ampelliste von BirdLife  
Österreich wurde dieser als gelb beurteilt. Aufgrund eines Bestandes von 6.500 bis 10.500 Brutpaaren 
des Turmfalken in Österreich (Dvorak 2019) wird die Sensibilität dieser Art als  mittel angesehen.  

Die europäische Opferstatistik von Dürr (Stand: 9.8.2023) weist 867 Turmfalken als Kollisionsopfer auf. 
Das Kollisionsrisiko des Turmfalken mit Windkraftanlagen  wird  laut BERNOTAT &  DIERSCHKE  (2021)  als hoch 
eingestuft.  

Der Turmfalke ist ein seltener Brutvogel im Planungsraum. Deshalb wird die Wirkintensität als mittel 
angesehen. In weiterer Folge ergibt sich eine mittlere Eingriffserheblichkeit für den Turmfalken.  

Da die Maßnahmenwirksamkeit für diese Art hoch ist, verbleibt eine vernachlässigbare Eingriffserheblich-
keit.  

8.3.3.1.10  Feldlerche  

Die Feldlerche wird in der Roten Liste Österreichs als potentiell gefährdet (NT) eingestuft. Die Ampelliste 
von BirdLife  Österreich reiht die Feldlerche als grün ein. Laut DVORAK (2019) kommen 90.000 bis 140.000 
Brutpaaren österreichweit vor. Deshalb wird die Sensibilität als mittel beurteilt.  

In der europäischen Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) werden 517 Feldlerchen  als Kollisionsopfer 
mit WEA ausgewiesen. Das Kollisionsrisiko  mit WEA  der Feldlerche wird laut BERNOTAT &  DIERSCHKE  (2021) 
als mittel betrachtet.  

Die Feldlerche ist ein häufiger Brutvogel im Planungsraum. Daher wird die Wirkintensität des Bauvorha-
bens auf die Feldlerche als mittel eingestuft. Verschneidet man die Sensibilität mit der Wirkintensität 
ergibt sich eine mittlere Eingriffserheblichkeit.  

Die geplanten Maßnahmen (Anlagen Ackerbrachen , Vorverlegung der Bauphasen -Vorbereitungsarbeiten ) 
haben eine hohe Wirk samkeit  und stellen für die Feldlerche wichtige Lebensräume  bereit bzw.  eine wich-
tige Vermeidungsmaßnahme von Störungen dar . Nach Umsetzung dieser Maßnahmen bleibt eine vernach-
lässigbar Resterheblichkeit.  
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8.3.3.1.11  Haubenlerche  

Die Rote Liste Österreichs stuft die Haubenlerche als potentiell gefährdet (NT) ein. In der Ampelliste von 
BirdLife Österreich wurde diese als gelb beurteilt. Weiters hat Österreich für diese Art aufgrund ihrer 
Einstufung in SPEC 3 eine besondere Verantwortung. Aufgrund eines Bestandes von  800  bis 1. 300 Brut-
paaren de r Haubenlerche in Österreich (Dvorak 2019) wird die Sensibilität dieser Art als gering angese-
hen.  

Die europäische Opferstatistik von Dürr (Stand: 9.8.2023) weist 110  Haubenlerch en als Kollisionsopfer 
auf. Das Kollisionsrisiko de r Haubenlerche  mit Windkraftanlagen wird laut BERNOTAT &  DIERSCHKE  (2021) als 
gering  eingestuft.  

Die Haubenlerche  ist ein seltener Brutvogel im P rüf raum.  Auf ornitho.at wurden wahrscheinliche Bruten 
nördlich und südwestlich von Hanfthal sowie südlich von Wulzeshofen innerhalb des Prüfraumes gemeldet.  
Bei unsere n Erhebungen wurde diese  Art  nicht beobachtet. Laut diesen Daten sind 2 bis 4 Brutpaare im 
Gebiet möglich, die nicht näher verortet werden können, weil in ornitho.at meist keine genauen Veror-
tungen vorgenommen werden, sondern nur eine Zuweisung auf sogenannte Sextanten erfolgt. Im Pla-
nungsraum g ibt es keinen Nachweis dieser Art.  Deshalb wird die Wirkintensität als vernachlässigbar  an-
gesehen. In weiterer Folge ergibt sich eine vernachlässigbare  Eingriffserheblichkeit für d ie Haubenlerche . 

 

8.3.3.1.12  Kolkrabe  

In Österreich brüten zwischen 2.600 und 4.100  Paare des Kolkraben  (DVORAK 2019).  Der Kolkrabe  wird in 
der Roten Liste Österreich als ungefährdet ( LC) und in der Ampelliste von BirdLife  Österreich als g rün  
eingestuft. Daher wird die Sensibilität als mittel  eingestuft.  

Die europäisch e Kollisionsopferstatistik  von DÜRR (Stand 9. August 2023) weist 29 Kolkraben  als Opfer 
von Windkraftanlagen auf. Das Kollisionsrisiko des Kolkraben mit WEA  wird laut BERNOTAT &  DIERSCHKE  
(2021)  als mittel betrachtet . 

Der Kolkrabe tritt im Planungsraum selten als Nahrungsgast auf. Daher wird die Wirkintensität als mittel 
beurteilt. In weiterer Folge ergibt sich nach dem Verschneiden mit der Sensibilität ebenfalls eine mittlere 
Eingriffserheblichkeit.  

Die geplanten Maßnahmen haben eine hohe Wirksamkeit für den Kolkraben. Deshalb verbleibt nach Um-
setzung dieser Maßnahmen ein vernachlässigbares Resterheblichkeit.  

8.3.3.1.13  Schwarzstorch  

Der Schwarzstorch wird in der Roten Liste Österreichs als potenziell  gefährdet (NT) eingestuft. Die Am-
pelliste von BirdLife  Österreich reiht den Schwarzstorch als gelb ein. Weiter ist er in Anhang 1 der Vogel-
schutzrichtlinie gelistet. Laut DVORAK (2019) kommen 250 -300 Brutpaaren österreichweit vor. Deshalb 
wird die Sensibilität als mittel beurteilt.  

In der europäischen Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) werden 10 Schwarzstörche als Kollisions-
opfer mit WEA ausgewiesen. Dies ist gemessen daran, dass bisher nur wenige Windparks in Waldgebieten 
errichtet wurden als viel anzusehen. Weiters gibt es von der vom Flugverhalten ähnlichen Art Weiß storch 
in Europa bisher 166 Kollisionsopfer mit Windkraftanlagen. Daher wird das Kollisionsrisiko des Schwarz-
storches  von  BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021)  als hoch betrachtet.  
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Die insgesamt zwei Sichtungen  erfolgten in einigem Abstand zu den geplanten Windenergieanlage n süd-
lich  innerhalb des Prüfraumes (siehe Abbildung 15 ).  Außerdem wurde Anfang April ein Schwarzstorch 
außerhalb des Untersuchungsgebiets dokumentiert.  Im Planungsraum konnte kein Schwarzstorch gesich-
tet werden. Aufgrund der intensiv landwirtschaftlich genutzten Äcker im Untersuchungsgebiet ist der Le-
bensraum hier nur bedingt für den Schwarzstorch geeignet. Daher ist dieser ein sehr seltener Nahrungs-
gast im Prüfraum.   

Deshalb kann die Wirk intensität als vernachlässigbar  angesehen. Daraus ergibt sich nach Verschneidung 
mit der Sensibilität eine vernachlässigbare Eingriffserheblichkeit.
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Abbildung 15 :  Flugwege des Schwarzstorchs  
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8.3.3.1.14  Sakerfalke  

Die Rote Liste Österreichs stuft den Sakerfalke als stark gefährdet ein. In der Ampelliste von BirdLife  
Österreich wurde diese als rot beurteilt. Weiters ist er im Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie gelistet. 
Aufgrund eines Bestandes von nur 27 bis 38 Brutpaaren des Sakerfalken in Österreich ( DVORAK 2019) wird 
die Sensibilität dieser Art als sehr hoch angesehen.  

Die europäische Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) weist keinen einzigen Sakerfalken als Kollisi-
onsopfer auf. Bisher gab es aber nur wenige Windparks in Saker falken -Lebensräumen und aus anderen 
Ländern werden auch nicht alle Kollisionsopfer nach Deutschland gemeldet. Daher dürfte dieser in der 
Statistik noch unterrepräsentiert sein. Vom Wanderfalken gab es in Europa bereits 46 Kollisionsopfer . Das 
Kollisionsrisiko des Sakerfalken mit Windkraftanlagen  wird  laut BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021) als sehr hoch 
angesehen.  

Insgesamt wurde der Sakerfalke 3-mal  im Jahr 2023 im Untersuchungsgebiet gesichtet. Davon war nur 
eine Sichtung im Planungsraum. Die anderen beiden Sichtungen waren im östlichen Bereich des Prüfrau-
mes . Außerdem wurde ein Sakerfalke Ende März 2024 im Prüfraum gesichtet  (siehe Abbildung 16 ). 

Aufgrund der wenigen Sichtungen ist davon auszugehen, dass der Sakerfalke nur als sehr seltener Nah-
rungsgast im Untersuchungsgebiet auftritt . Da er  im Planungsraum nur einmal gesehen wurde, wird die 
Wirkintensität des Vorhabens auf den Sakerfalke als vernachlässigbar  angesehen. Daher ergibt sich in 
weiterer Folge nach der Verschneidung mit der Sensibilität eine geringe Eingriffserblichkeit.  
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Abbildung 16 :  Flugwege des Sakerfalken  
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8.3.3.1.15  Baumfalke  

In Österreich gibt 1.000 bis 1.500 Brutpaare des Baumfalken  (DVORAK 2019). Der Baumfalke ist in der 
Roten Liste Österreich als LC (nicht gefährdet) eingestuft und BirdLife  Österreich beurteilt ihn in seiner 
Ampelliste als grün. Daraus ergibt sich eine mittlere Sensibilität des Baumfalken gegenüber WEA.  

Die europäische Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) weist 32 Baumfalken als Opfer von WEA aus. 
Das Kollisionsrisiko dieser Art wird laut BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021) als sehr hoch angesehen.  

Der Baumfalke konnte insgesamt nur einmal im Planungsraum nachgewiesen werden. Es wird demnach 
vermutet, dass er das Untersuchungsgebiet als sehr seltener Nahrungsgast aufsucht. Daher wird die Wir-
kintensität als sehr gering angesehen. In weiterer Folge erg ibt sich eine vernachlässigbare  Eingriffserheb-
lichkeit.  

8.3.3.1.16  Graugans  

Laut Dvorak (2019) brüten in Österreich zwischen 1.100 und 2.000 Grauganspaare und es überwintern 
zusätzlich überwintern 11.000 bis 16.000 Graugänse.  Die Graugans  ist in der Roten Liste Österreich als 
LC (nicht gefährdet) eingestuft und BirdLife  Österreich beurteilt sie  in seiner Ampelliste als grün. Daraus 
ergibt sich eine mittlere Sensibilität der Graugans  gegenüber WEA.  Da die Graugans in der Roten Liste 
Niederösterreich als stark gefährdet eingestuft ist, wurde die Sensibilität um eine Stufe nach oben a uf 
hoch geändert.  

Die europäische Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) weist 35 Graugänse als Opfer von WEA aus. 
Allerdings fliegt diese Art häufig im Bereich von bestehenden Windparks, daher wird das Kollisionsrisiko 
dieser Art von BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021) als gering angesehen.  

Insgesamt wurden einmal im Dezember 2022 ein Trupp von 24 Graugänse als Überflieger sowie einmal 
eine einzelne Graugans gesichtet. Die Graugans gilt demnach im Untersuchungsgebiet als seltener  Über-
flieger. Daher wird die Wirkintensität als sehr gering beurteilt. In weiterer Folge ergibt sich eine geringe 
Eingriffserheblichkeit.  

8.3.3.1.17  Blässgans  

Die Blässgans ist in Österreich nur ein Wintergast.  Jährlich überwintern bei uns 10.000 bis 55.000 Bläss-
gänse ( DVORAK 2019).  Daher wird die Sensibilität als gering beurteilt.  

Die europäische Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) weist 6 Blässgänse als Opfer von WEA aus. 
Das Kollisionsrisiko dieser Art wird laut BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021)  als gering angesehen.  

Insgesamt wurden Blässgänse an einem Tag im Dezember 2022 zwei Trupps als Überflieger mit insgesamt 
84 Individuen gesichtet. Sie gelten demnach im Untersuchungsgebiet als seltene Überflieger. Daher wird 
die Wirkintensität als vernachlässigbar  angesehen. In weiterer Folge ergibt sich auch eine vernachlässig-
bare  Eingriffserheblichkeit.  
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8.3.3.1.18  Kiebitz  

In Österreich gibt  es 3.800 bis 6.900 Brutpaare des Kiebitzes ( DVORAK 2019). Der Kiebitz ist in der Roten 
Liste Österreich als NT (potentiell gefährdet) eingestuft und BirdLife  Österreich beurteilt ihn in seiner 
Ampelliste als rot. Weiters hat Österreich für diese Art aufgrund seiner Kategorisierung  in S PEC 1 eine 
hohe Verantwortung. Daraus ergibt sich eine hohe Sensibilität des Kiebitz gegenüber WEA.  

Die europäische Opferstatistik von DÜRR (Stand: 9.8.2023) weist 31 Kiebitze als Opfer von WEA aus. Das 
Kollisionsrisiko dieser Art wird laut BERNOTAT &  DIERSCHKE (2021) als mittel angesehen.  

Der Kiebitz brütet und rastet nördlich des Geiselbrechtshof im Prüfraum. Das Planungsgebiet wird von 
dieser Art sehr selten aufgesucht. Daher wird die Wirkintensität des Planungsvorhabens auf den Kiebitz  
als vernachlässigbar  angesehen. Nach der Verschneidung mit der Sensibilität ergibt sich eine geringe 
Eingriffserheblichkeit.  

 

Abbildung 17 :  Flugwege des Kiebitzes  

  










































































































































































































































































































































































